% Der Bundesbeauftragte
fir den Datenschutz und
die Informationsfreiheit

fir die Jahre 2008 und 2009

- Tatigkeitsbericht 3



Verwendete Acrobat Distiller 7.0.5 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     PDF/X-3:2002 nach den Standards der CtP-Belichtung der Firma Druckpartner Moser GmbH, Internet http://www.dpmoser.de, Bilder 1400/1400/1400 dpi JPG, CMS Offline, ICC-Profil Europe ISO Coated FOGRA27, Stand 12.06.2006, Jens Pesch
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 451.15 Höhe: 316.75 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1400 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1400 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1400 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1400 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1400 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1400 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Entfernen
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: PDF/X-3 (kompatibel mit Acrobat 4.0)
     Wenn nicht kompatibel: Auftrag abbrechen
Wenn kein Endformat- oder Objekt-Rahmen festgelegt ist:
      Links: 0.0 Rechts: 0.0 Oben: 0.0 Unten: 0.0
Wenn kein Anschnitt-Rahmen festgelegt ist:
     Anschnitt-Rahmen auf Medien-Rahmen festlegen: Ja
Standardwerte, sofern nicht im Dokument festgelegt:
     Profilname für Ausgabe-Intention: Europe ISO Coated FOGRA27
     Kennung der Ausgabebedingung: FOGRA27
     Ausgabebedingung: 
     Registrierung (URL): http://www.color.org
     Überfüllung: "False" eingeben

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de




Verwendete Acrobat Distiller 7.0.5 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     PDF/X-3:2002 nach den Standards der CtP-Belichtung der Firma Druckpartner Moser GmbH, Internet http://www.dpmoser.de, Bilder 1400/1400/1400 dpi JPG, CMS Offline, ICC-Profil Europe ISO Coated FOGRA27, Stand 12.06.2006, Jens Pesch
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 451.15 Höhe: 316.75 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1400 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1400 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1400 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1400 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1400 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1400 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Entfernen
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: PDF/X-3 (kompatibel mit Acrobat 4.0)
     Wenn nicht kompatibel: Auftrag abbrechen
Wenn kein Endformat- oder Objekt-Rahmen festgelegt ist:
      Links: 0.0 Rechts: 0.0 Oben: 0.0 Unten: 0.0
Wenn kein Anschnitt-Rahmen festgelegt ist:
     Anschnitt-Rahmen auf Medien-Rahmen festlegen: Ja
Standardwerte, sofern nicht im Dokument festgelegt:
     Profilname für Ausgabe-Intention: Europe ISO Coated FOGRA27
     Kennung der Ausgabebedingung: FOGRA27
     Ausgabebedingung: 
     Registrierung (URL): http://www.color.org
     Überfüllung: "False" eingeben

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


Tatigkeitsbericht zur Informationsfreiheit fiir die Jahre 2008 und 2009

Inhaltsverzeichnis
Seite

1 Einfithrung ......... . .. ... .. . . 9
2 Allgemeiner Teil ........... ... ... ... ... ... . ... 12
2.1 Probleme bei der Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes 12
2.1.1 Keine Transparenz bei ,,Regierungshandeln® — hat der

Gesetzgeber dasso gewollt? .. ....... ... ... ... ... ..., 12
2.1.2 Was ist eine ,Behorde™? .. ... ... ... ... . ... 13
2.1.3  Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse — die Schwierigkeiten

gehen Weiter . ....... .. ... 14
2.1.4  Vergabeverfahren — Regelungsliicke oder uneingeschriankte

Transparenz? . .. ..o v it 15
2.1.5 Was stort Beratung und Entscheidungsprozess? .............. 16
2.1.6  Keine Informationsfreiheit wenns ums Geld geht? ............ 17
2.1.7  Es wurde Vertraulichkeit vereinbart . .. ..................... 18
2.1.8  Verschlusssachen — Einstufung allein reicht nichtaus .......... 19
2.1.9  Wie offen ist die Diplomatie? .. ............. ... ... ....... 20
2.1.10  Wie sind Dritte zu beteiligen? ............................ 21
2.1.11  Was ist bei den Gebiihren zu beachten? ..................... 22
2.1.12  Informationszugang zu Dokumenten eines Amtshilfeersuchens . . 23
2.1.13  Wer hat Angst vorm schwarzen Mann ...? ................... 24
2.1.14  Auch bei der Informationsfreiheit den Datenschutz beachten! . .. 24
2.2 Rechtsprechung ......... ... .. .. ... . ... .. i 25
2.2.1 Rechtsprechung zum IFG — der Anfang ist gemacht ........... 25
2.2.2  Maoglichkeiten, den BfDI in ein Gerichtsverfahren

einzubeziehen ......... ... ... .. 26

2. Téatigkeitsbericht zur Informationsfreiheit



23

23.1

23.1.1
23.1.2
23.1.3
23.14

232
233

234
24

24.1
242

3.1
32

3.3
33.1

332
333
334
33.5

4.1
4.2

43

43.1
432
433
434

4.4
4.4.1

4.5
4.5.1

452

Seite
Zur Entwicklung der Informationsfreiheit im Berichtszeitraum . . 27
Die Informationsfreiheit im parlamentarischen Raum .......... 27
Reaktionen auf meinen ersten Tatigkeitsbericht .............. 27
Stellungnahme der Bundesregierung . ...................... 27
Anfragen und Antrdge im parlamentarischen Raum ........... 28
Versuchte Einschriankung des IFG fiir die Finanzaufsicht . ... ... 28
Mehr Informationsfreiheit auf Landesebene ................. 29
Zusammenarbeit der Informationsfreiheitsbeauftragten in Bund
und Landern ........ ... 30
Was man alles unter Informationsfreiheit verstehen kann . ... ... 31
Informationsfreiheit im europdischen und internationalen
Bereich ... ... 32
Europiische und Internationale Konferenzen . ................ 32
Zwei Schritte vor, ein Schritt zuriick — Europaratskonvention
ohne deutsche Unterschrift? .......... ... ... ... ... ... .... 32
Informationsfreiheit — Zahlen, Fakten und Probleme. . ... ... 33
Statistische Auswertung der Eingaben 2008 und 2009 ......... 33
Fortbildungen zum Informationsfreiheitsgesetz . .............. 36
Beratungs- und Kontrollbesuche .......................... 36
Bundesministerium fiir Bildung und Forschung — Das IFG ist
angekommen ... ... 36
Bundesministerium der Justiz — Heiter mit wenig Wolken ... ... 37
Auswartiges Amt — Gute Aus- und Einsicht ................. 37
Eisenbahn-Bundesamt — Viele Kéche verderben den Brei . ... .. 38
Wie sieht es beim Bundesamt fiir Migration und
Fliichtlinge aus? . ..... ... ... i 38
Rechtlich und thematisch erwihnenswerte Einzelfille . . . . . .. 39
Wo arbeiten Mitarbeiter der Ministerien noch? ............... 39
Ablehnung wegen Unbestimmtheit des Antrages ............. 41
Bundeskanzleramt ............. . ... . 41
Woher kam das Geld fiir die Sternsinger? ................... 41
Nicht einmal ich darf reinschauen! .. ....................... 42
Was fand die Forschungsgruppe Rosenholz heraus? ........... 43
Wie lange dauert das dennnoch? ......... ... ... ... ... .... 44
Deutscher Bundestag . ........... .. .. .. .. 45
Behordliche Stellungnahmen im Petitionsverfahren unterliegen
nichtdem IFG ... ... .. 45
Bundesrechnungshof . ......... ... ... .. ... ... .. ... ..... 45
Auch der Bundesrechnungshof unterféllt dem Anwendungs-
bereichdes IFG . ... ... .. i 45
Schutz der richterlichen Unabhéngigkeit .................... 46

2. Tatigkeitsbericht zur Informationsfreiheit



4.6

4.6.1
4.6.2
4.6.3

4.7

4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5

4.8
4.8.1

4.9
4.9.1
492

493
494
4.9.5
4.9.6
49.7
49.8

4.10
4.10.1

4.11

4.11.1
4.11.2
4.11.3
4.11.4
4.11.5

4.12
4.12.1

4.12.2
4.12.3
4.12.4

4.13
4.13.1

AuswWArtiges Amt. ... ..ot
Verschollene Unterlagen in Pakistan ....................
Warum durfte ich nicht einreisen? ......................

Der gesamte Vorgang bleibt unter Verschluss .............

Bundesministerium des Innern ... ........... .. .. ... ...
Néchster Halt: mit Videotiberwachung ..................
Was kostet die Information? .. .........................
Erst zahlen, dannsehen! .. ....... ... . ... .. ... .. .....

Wie viel Korruption gibtes? . .........................

Einsicht in die Vertrdge zur Zugangssperre bei Kinder-

pornografie? ... ... ...

Bundesministeriumder Justiz . . ......... ... ... . ... ...,

Das ist Regierungstatigkeit! ...........................

Bundesministerium der Finanzen .. .....................
Viel hilft nicht viel! . ...... ... .. . . . . .

Informationen {iber die Hedge Fund Regulierung wéhrend des

G 7-Finanzministertreffens . .. .........................
Keine vollstdndige Akteneinsicht? ......................
Zu verkaufen: Flughafengrundstiick Kéln/Bonn . ..........
Was lief da bei der HSH Nordbank AG? .................
Wir sind keine Behorde! .. ........ ... . . oL

Wir sind erst recht keine Behorde! . ......... ... ... ... ..

Was kann nachteilige Auswirkungen auf Kontroll- und

Aufsichtstdtigkeit der Finanzbehorden haben? . ............

Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie . ... ....

Was kostete die Kaserne? . ........ ... .. ... . ... .....

Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales .. .............
Wie wurde die Hohe des Arbeitslosengeldes-IT ermittelt? . . . .
Zur Beteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten ... ...
Wie viel kostet der Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik? . ..
o 67
o 68

Es ist alles im Internet eingestellt! ......................

Ein Drittbeteiligungsverfahren ist obligatorisch . .. ... ......

Bundesministerium der Verteidigung . . ..................

Informationsgebiihrenverordnung oder Verwaltungs-
kostengesetz? ... ... ...

Ein guter Rat war auch nur gut gemeint . .................
Die Personalakte ist vertraulich ........................

Das geheimnisvolle Abbild einer Festplatte ... ............

Bundesministerium fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Wogingesdennhin? ........ ... ... .. .. .. .. ...

47
47
48
48

49
49
51
51
52

52

53
53

54
54

56
56
57
58
59
61

61

62
62

63
63
65

66

69

69
69
70
70

71
71

2. Téatigkeitsbericht zur Informationsfreiheit



4.14

4.14.1
4.14.2
4.14.3

4.14.4
4.145
4.14.6

4.15

4.15.1
4.15.2
4.15.3
4.15.4
4.15.5
4.15.6
4.15.7

4.16

4.16.1

4.17
4.17.1

4.18

4.18.1

4.19
4.19.1

4.19.2
4.19.3

4.19.4
4.19.5
4.19.6
4.19.7
4.19.8
4.19.9
4.19.10
4.19.11
4.19.12

Bundesministerium fiir Gesundheit ........................
Reinschauen erlaubt, weitersagen verboten ..................
Der Aktenplan gehort ins Internet . ........ ... . L L

Dateiformat von Qualititsberichten der Krankenhéuser — Fragen
iber Fragen . ... ... ... ... .

Kopien kriegen Sienicht! . ............... ... ... ... ......
Wie gutistdie Pflege? ............ .. ... .. i

Informationszugang im Insolvenzverfahren ..................

Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung . . . . .
Bauwerksdatenbank Bundesfernstralen .. ...................
Wie hoch sollten die Boni bei der Deutschen Bahn sein? .......
Kein Zugang zu Projekten in Offentlich-Privater-Partnerschaft? .
Schon mal was von Amtsverschwiegenheit gehort? ...........
Der Transrapid ist sicher — sicher geheim ...................
Unterfallen nebenamtliche Tétigkeiten dem IFG? .............

Es gibt eine Menge Flugzeuge in Deutschland ...............

Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit . . ... ... .. .
Was ist Abfall und wie weit reicht das IFG? .................

Bundesministerium fiir Bildung und Forschung ..............

Wer durfte alles mitreisen? . ............ ..t

Bundesministerium fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung . ...... .. .. ... . . ..

Umfasst die ,,externe Finanzkontrolle* auch die Priiftatigkeit

der Aullenrevision eines Ministeriums? .....................

Wie ging es weiter — Fille aus dem 1. Tatigkeitsbericht ........

Darf das BMI die Rahmenvereinbarung mit der Bundes-

druckerei geheim halten? ................................

Spezialgesetzliche Regelungen des Beamtenrechts ............

Restriktive Auskunftspraxis der Bundesanstalt fiir Finanz-

dienstleistungsaufsicht ............... .. ... ... ... ......
Fiskalische Interessen des Bundes im Wirtschaftsverkehr . ... ...
Gefahrdung der offentlichen Sicherheit .................. ...
Empfanger von EU-Agrarsubventionen . ....................
Der Fall ., Toll-Collect™ . ... ... ... ... . ..
Flugplandaten angeblicher CIA-Flige ......................
Nachteilige Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen? .
Vertrauliche Beratung von Experten .......................
Wann iibt der Deutsche Bundestag Verwaltungstitigkeit aus? . . .

Geheime Informationen im Bereich des Bundesinnenministers . .

2. Téatigkeitsbericht zur Informationsfreiheit

Seite

72
72
73

74
75
76
76

77
78
79
80
81
82
83

84
84

84
84

84

84

85

85
86

86
87
87
88
88
89
89
90
90
91



Seite
5 Anlagen . ... .. 93

Anlage 1

Ubersicht iiber die Beanstandungen nach § 25 BDSG i. V. m.
§12Absatz3IFG .. ..o 93

Anlage 2

EntschlieBung der 16. Konferenz der Informationsfreiheits-

beauftragten in Deutschland vom 11. Juni 2008

,Iransparenz in der Finanzverwaltung® ......... ... ... ... ... ...... 94

Anlage 3

EntschlieBung der Konferenz der Informationsfreiheits-

beauftragten in Deutschland vom 30. Juni 2008

,.Die Europdische Union braucht nicht weniger, sondern

mehr Transparenz® . ... ... ... ... 95

Anlage 4

EntschlieBung der 17. Konferenz der Informationsfreiheits-

beauftragten in Deutschland vom 3./4. Dezember 2008

,,.Die neue Konvention des Europarats zur Informationsfreiheit

so bald wie mdoglich unterzeichnen und ratifizieren!" . ................. 96

Anlage 5

EntschlieBung der Konferenz der Informationsfreiheits-

beauftragten in Deutschland vom 26. Januar 2009

,,Keine weitere Einschrankung der Transparenz bei

Finanzaufsichtsbehorden®™ . ......... ... ... .. .. .. .. . ... 97

Anlage 6

EntschlieBung der 18. Konferenz der Informationsfreiheits-
beauftragten in Deutschland vom 24. Juni 2009
Informationszugang fiir Blirgerinnen und Biirger verbessern!“. ... ... ... 98

Anlage 7

EntschlieBung der 18. Konferenz der Informationsfreiheits-
beauftragten in Deutschland vom 24. Juni 2009
,,Mehr Transparenz durch gesetzlichen Schutz von Whistleblowern®. . . . .. 99

Anlage 8

EntschlieBung der 19. Konferenz der Informationsfreiheits-

beauftragten in Deutschland vom 16. Dezember 2009

,,Regelungen zum Informationszugang der Biirgerinnen und

Biirger vereinheitlichen!* . ...... .. .. ... ... ... .. .. . 100

Anlage 9

Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes
(Informationsfreiheitsgesetz — IFG) vom 5. September 2005 .. .......... 101

Anlage 10

Verordnung iiber die Gebiihren und Auslagen nach dem
Informationsfreiheitsgesetz
(Informationsgebiihrenverordnung — IFGGebV) vom 2. Januar 2006. . . . .. 104

2. Tatigkeitsbericht zur Informationsfreiheit



Sachregister ........ ... ... .. .. ...
Abkiirzungsverzeichnis .. ........ ... ... ... ... oL

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 (zu Nr. 3.1) Eingénge von Beschwerden nach
Geschiftsbereichen ..............

Abbildung 2 (zu Nr. 3.1) Ergebnis der Eingaben 2008/2009. . .
Abbildung 3 (zu Nr. 3.1) IFG-Ersuchen beim BfDI 2008/2009

Verzeichnis der Kisten

Kasten zu Nr. 2.1.1

Auszug aus der Begriindung zu § 1 Absatz 1 IFG, Bundestags-
drucksache 15/4493,S.7/8 ... .. . . . . . .

Kasten zu Nr. 2.1.2
§1Absatz4 VWVIG .. ... ... . .

Kasten zu Nr. 2.1.6
§3Nummer 6 IFG ....... ... .. ...

Kasten a zu Nr. 2.1.7
§3Nummer3,4,7IFG ... ... ... ... ... .. .. ...

Kasten b zu Nr. 2.1.7
Auszug aus der Begriindung zu § 3 Nummer 7 IFG, Bundestags-
drucksache 15/4493,S. 11 ... ... ... . . . . . . .

Kasten zu Nr. 2.1.8
Auszug aus dem Urteil des BVerwG vom 29. Oktober 2009
— T C 2108 —

Kasten zu Nr. 2.1.10
§3 Absatz l und Absatz9BDSG ........................

Kasten zu Nr. 2.1.13
§7Absatz1 Satz3IFG ............ i

Kasten zu Nr. 2.2.1
S§OOVWGO ..o

Kasten zu Nr. 2.2.2
§ 65 Absatz 1 VwGO; § 121 Nummer 1 i. V. m. § 63 VwGO ..

Kasten zu Nr. 2.3.3
Ver6ffentlichung von Agrar- und Fischereisubventionen . . . . ..

Kasten zu Nr. 3.3.4
STLIFG ...

2. Tatigkeitsbericht zur Informationsfreiheit

34
35
35

12

13

17

18

19

19

21

24

26

27

31

38



Kasten a zu Nr. 4.1

§ 1 Absatz 3 IFG, § 107 BBG, § 110 Absatz | BBG ...........

Kasten b zu Nr. 4.1

§5Absatz2IFG ... .. .

Kasten zu Nr. 4.2

§ 25 VwV{G — Beratung, Auskunft . . .......................

Kasten zu Nr. 4.3.1

§ 10a BHO — Geheimhaltungsbediirftige Angelegenheiten .. .. ..

Kasten zu Nr. 4.3.2

§24 Absatz4 BDSG ... ...

Kasten zu a Nr. 4.4.1

Artikel 17 GG ..o

Kasten zu b Nr. 4.4.1
Auszug aus dem Urteil des VG Berlin vom 10. Januar 2008

—VG2ATI2.07—

Kasten zu Nr. 4.5.1

§ 3 Nummer 1 Buchstabe e IFG ...........................

Kasten zu Nr. 4.6.2

§ 3 Nummer 1 Buchstabe aIFG ...........................

Kasten zu Nr. 4.7.1

§3Nummer2 IFG ... .. ... ... . . .

Kasten zu Nr. 4.9.3

Umfang des Informationszugangsanspruches .................

Kasten a zu Nr. 4.9.5

§ 3 Nummer 1 Buchstabe dIFG ...........................

Kasten b zu Nr. 4.9.5

§ 9 Absatz 1 Satz 1 KWG; § 11 FInDAG .....................

Kasten zu Nr. 4.9.6

§TAbsatz 1 Satz2IFG . ... .. o i

Kasten a zu Nr. 4.11.1

§S5Absatz3IFG ...

Kasten b zu Nr. 4.11.1

STADbsatz2IFG ... .

Kasten zu Nr. 4.11.2

§ 3 Nummer 1 Buchstabe gIFG .......... ... ... ... .. ... ...

Seite

....... 39

....... 40

....... 41

....... 41

....... 43

....... 45

....... 45

....... 46

....... 48

....... 50

....... 56

....... 58

...... 59

...... 59

...... 64

...... 65

...... 65

2. Téatigkeitsbericht zur Informationsfreiheit



Seite
Kasten zu Nr. 4.11.4
§OAbsatz3 AIt. 2IFG .. ... . 67
Kasten zu Nr. 4.12.4
§ 3 Nummer 1 Buchstabe bIFG ........... ... .. ... ... ... ....... 70
Kasten zu Nr. 4.14.3
§4 Absatz4 Satz 1 TWG ... ... 75
Kasten zu Nr. 4.15.4
Anlage zu § 1 Absatz 1 IFGGebV, Teil A,Nr.3 ..................... 80
Kasten zu Nr. 4.15.5
§ 3 Nummer 1 Buchstabe cIFG .......... ... ... ... .. .. ... ...... 81

2. Tatigkeitsbericht zur Informationsfreiheit



1 Einfihrung

Auch wenn der vorliegende 2. Tatigkeitsbericht nur die Jahre 2008 und 2009 ab-
deckt, mochte ich ihm eine Bewertung der mehr als vier Jahre seit dem Inkrafttreten
des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes am 1. Januar 2006 voranstellen.

Bei Abgabe meines 1. Tétigkeitsberichts war ich noch voller Zuversicht, dass sich
Transparenz und Informationsfreiheit nach den zu erwartenden Anfangsschwierig-
keiten beim Paradigmenwechsel von der generellen Amtsverschwiegenheit zu einer
offenen Verwaltung bald iiberall durchsetzen und selbstverstindliche Normalitét
werden wiirden. Nach weiteren zwei Jahren zeigt sich, dass es sich dabei um einen
steinigen Weg handelt, an dessen Ziel wir noch ldngst nicht angekommen sind.

Wihrend der freie Informationszugang gegentiber offentlichen Stellen in anderen
Staaten, insbesondere in Skandinavien und im angelséchsischen Raum, als bedeut-
same Flankierung demokratischer Entscheidungsprozesse angesehen wird, sind wir
in Deutschland noch weit davon entfernt. Dies liegt zum einen sicherlich an dem im-
mer noch unzureichenden Bekanntheitsgrad des IFG. Zum anderen ermutigt die be-
hordliche Praxis in vielen Féllen, iiber die hier zu berichten ist, nicht gerade zur
Wahrnehmung des Rechts auf Informationszugang. SchlieBlich gibt es — auch wenn
in den letzten zwei Jahren mit Thiiringen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, drei
weitere Lénder eigene Informationsfreiheitsgesetzte beschlossen haben — immer
noch weifle Flecken auf der innerdeutschen Landkarte, in denen die Biirgerinnen und
Biirger keinen gesetzlich verbrieften allgemeinen Anspruch auf Zugang zu behordli-
chen Informationen haben.

Zwar bemiihten sich auch in dem Berichtszeitraum viele Bundesbehorden um Trans-
parenz und wendeten das IFG in diesem Sinne geradezu vorbildlich an. Dies konnte
ich zum Teil auch bei meinen Beratungs- und Kontrollbesuchen feststellen (vgl.
Nr. 3.3). Auf der anderen Seite sind aber auch die Widerstéinde gegen die neuen Re-
gelungen und damit verbunden ihre sehr restriktive Anwendung eher grofler gewor-
den, insbesondere dort, wo sie von Anfang an schon bestanden haben, wie zum Bei-
spiel in der Finanzverwaltung.

Das IFG wird in manchen Verwaltungen nach wie vor vom Grundsatz her abgelehnt
und deswegen nur angewendet, soweit es unumgéanglich ist. Mit Sorge habe ich auch
beobachtet, dass ,,restriktive™ Urteile, selbst erstinstanzliche, sofort genutzt werden,
um die ohnehin umfangreichen im Gesetz genannten Ausnahmetatbestinde durch
weitere, ungeschriebene Ausnahmen zu ergidnzen, wie etwa bei der ,,Regierungsti-
tigkeit (vgl. Nr. 2.1.1). Dagegen werden Urteile, die die Informationsfreiheit star-
ken, eher verhalten aufgenommen und finden keineswegs sogleich tiberall Beach-
tung. Vielfach wird dann darauf hingewiesen, das Urteil gelte ja nur fiir den
konkreten Einzelfall und sei im Ubrigen noch nicht héchstrichterlich bestitigt wor-
den. Bisweilen werden solche Urteile sogar zum Anlass genommen, zusitzliche
Ausnahmen zu fordern, bis hin zur Herausnahme ganzer Verwaltungszweige aus
dem Informationszugangsanspruch (vgl. Nr. 2.3.1.4)

Nach inzwischen vier Jahren Anwendungspraxis halte ich deswegen eine Evaluie-
rung des Gesetzes und seiner Umsetzung, wie sie grundsitzlich in § 14 IFG auch
vorgesehen ist, fir dringend geboten. Danach ist das IFG ,,ein Jahr vor AuBlerkraft-
treten auf wissenschaftlicher Grundlage® vom Deutschen Bundestag zu ,,evaluie-
ren®, nachdem ihn die Bundesregierung ,,zwei Jahre vor AuBlerkrafttreten {iber die
Anwendung dieses Gesetzes* unterrichtet hat. Allerdings fehlt der Evaluationsver-
pflichtung der Bezugspunkt, da das Gesetz — anders als zunéchst vorgesehen — ohne
Befristung beschlossen wurde. Selbst wenn danach eine Evaluation nicht zwingend
erfolgen muss, sollte eine solche doch bald stattfinden, um den freien Informations-
zugang auf Basis der seitherigen Erfahrungen zu optimieren. Insbesondere die Aus-
nahmetatbestinde des IFG bediirfen nach meiner Einschdtzung einer griindlichen
Uberarbeitung. Gegebenenfalls wird auch eine Klarstellung des Gesetzgebers erfor-
derlich werden, dass die vom IFG vorgesehene Transparenz auch fiir ,,Regierungs-
handeln® in der Verwaltung gilt, soweit nicht einer der Ausnahmetatbestéinde greift,
die ohnehin alle Bereiche abdecken, wo im Interesse des Gemeinwohls Informa-
tionszugang unterbleiben muss.
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Nach wie vor dauern Verfahren, in denen um Informationszugang gestritten wird,
unverhidltnisméBig lange, und das trotz der Monats-Frist des § 7 Absatz 5 Satz 2 IFG.
Dies liegt u. a. daran, dass es keine vergleichbaren Fristen fiir die Durchfithrung von
Widerspruchsverfahren gibt und sich die Verwaltungen auch in den Fillen, in denen
sich der Betroffene an mich gewandt hat, fast grenzenlos Zeit lassen konnen. Meine
einzige Moglichkeit ist in diesen Fallen, nach § 12 Absatz 3 IFG in Verbindung mit
§ 24 Absatz 4 BDSG eine Beanstandung wegen mangelnder Zusammenarbeit auszu-
sprechen. Davon habe ich bislang aber nur in Extremféllen Gebrauch gemacht. Es
wire deswegen zu iiberlegen, auch fiir die Durchfiihrung von Widerspruchsverfahren
nach dem IFG und fiir die Beantwortung meiner Anfragen gesetzliche Fristen vorzu-
sehen.

Unbefriedigend ist auch das Nebeneinander verschiedener Informationsanspriiche
nach dem Umweltinformationsgesetz, dem Verbraucherinformationsgesetz und dem
IFG mit unterschiedlichen Anwendungsbereichen, Anspruchsvoraussetzungen, Aus-
nahmetatbestéinden und Gebiihren. Dies fiihrt nicht nur bei den Biirgerinnen und
Biirgern zu Verwirrung, sondern auch in den Verwaltungen, da sich die Anwen-
dungsbereiche der verschiedenen Gesetze nicht immer klar voneinander abgrenzen
lassen. Eine Zusammenfassung und Vereinheitlichung der unterschiedlichen
Normen, wie sie auch in der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung angespro-
chen wird, konnte hier Abhilfe schaffen und den Gedanken der Transparenz und
Informationsfreiheit insgesamt stirken. Auch die Abgrenzung zum Informations-
weiterverwendungsgesetz (IWG) ist regelungsbediirftig. Hier haben sich im Be-
richtszeitraum mehrfach Probleme ergeben, etwa wenn der freie und bedingungslose
Informationszugang nach dem IFG plotzlich Nutzungsbedingungen unterworfen
werden soll, die ihre Grundlage im IWG haben, das ausdriicklich nicht den Informa-
tionszugang regelt. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, da sich zwischen beiden Ge-
setzen ein allein durch Auslegung kaum aufldsbarer Widerspruch ergeben kann.

Vergleicht man die Rolle, die vergleichbare Informationszugangsregelungen mittler-
weile im Ausland spielen, etwa in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in
GroBbritannien, steht die Bundesrepublik Deutschland immer noch am Anfang. Im
Hinblick darauf konnten Regelungen, die sich im Ausland bewéhrt haben, Hinweise
flir mogliche Verbesserungen des Informationszugangs in Deutschland bieten:

USA: Hier haben die Behdrden nach dem Freedom of Information Act (FOIA) Leit-
linien zum Stellen eines Antrages im Internet zu verdffentlichen; Berichte iiber An-
fragen sind elektronisch zugénglich zu machen. Sofern die Verdffentlichung der an-
gefragten Dokumente von offentlichem Interesse liegt, ist die Anfrage kostenlos.
Kosten diirfen auch fiir solche Antrige generell nicht berechnet werden, bei denen
die generelle Bearbeitungsfrist von 20 Arbeitstagen tiberschritten wird. SchlieSlich
ist selbst in Fallen, in denen eine Ausnahme greift, eine Ablehnung nicht zwingend.
Hier besteht also — anders als im deutschen IFG — die Mdglichkeit zur Abwégung
des offentlichen Interesses an einem Informationszugang und gegenléufiger Geheim-
haltungsinteressen.

Kanada: Der Access to Information Act (ATIA) schreibt — wie das deutsche IFG —
grundsitzlich vor, dass der Informationszugang maximal 30 Tage nach Eingang des
Antrages erfolgen soll. Sofern diese Frist nicht eingehalten werden kann, ist in jedem
Fall eine Zwischennachricht an den Antragsteller vorgeschrieben, mit dem Hinweis,
der Antragsteller kdnne sich an den Information Commissioner wenden.

Grofbritannien: Auch wenn der britische Freedom of Information Act ebenfalls
zahlreiche Ausnahmen vom Informationszugang enthélt, gelten nur etwa ein Drittel
davon absolut; die tibrigen setzen jeweils noch eine Interessenabwégung voraus. Von
besonderer Bedeutung ist dabei der ,,public interest test”, also die Feststellung, ob
ein iiberwiegendes oOffentliches Interesse an einem Informationszugang besteht. In
diesem Fall ist der Informationszugang zu gewéhren.

In Frankreich ist das Recht mit den deutschen Regelungen vergleichbar, allerdings
ist der Informationszugang gebiihrenfrei, nur Auslagen sind zu erstatten.

Damit sich Transparenz und Informationsfreiheit auf Dauer durchsetzen konnen, be-
darf es der stetigen Unterstiitzung der betroffenen 6ffentlichen Stellen, insbesondere
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aber auch des Deutschen Bundestages, der das IFG seinerzeit als sog. Parlamentsge-
setz verabschiedet hat. Ebenso setze ich auf ein zunehmendes Interesse der Biirgerin-
nen und Biirger, dieses Gesetz fiir sich zu nutzen und die gewliinschte Transparenz
herzustellen. Dabei diirfen sie weder durch iiberlange und fiir sie aufwéndige Verfah-
ren noch durch tiberzogene Gebiihren entmutigt werden.

Die Verwaltung sollte das Interesse an ihrer Arbeit und die Nachfragen der Biirgerin-
nen und Biirger nicht als Beldstigung oder Angriff werten, sondern als Chance be-
greifen, das Vertrauen in ihre Téatigkeit zu festigen und ihr Vorgehen transparent zu
machen. Ein offener Umgang mit Informationen und eine biirgerfreundliche Infor-
mationspolitik unter Nutzung der modernen Kommunikationsmoéglichkeiten wie
z. B. des Internets werden dariiber hinaus die Anzahl von Informationsantrigen in
Grenzen halten.

Hierzu meinen Beitrag zu leisten, werde ich mich auch in Zukunft mit allen Kriften
bemiihen.

Schliefllich mdchte ich es nicht versdumen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die trotz vieler Widrigkeiten mit groem Engagement in der ,,Projektgruppe
IFG* das Thema Informationsfreiheit bearbeitet haben, fiir ihre ausgezeichnete Ar-
beit zu danken. Mit dem Haushaltsbeschluss 2010 ist fiir den Bereich Informations-
freiheit endlich die erforderliche Referatsleiterstelle in meinem Hause ausgebracht
worden. Damit wird in Kiirze ein eigenstindiges Referat die Durchfiihrung des IFG
und seine Umsetzung durch die Behorden begleiten konnen.

Peter Schaar
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2 Allgemeiner Teil

21 Probleme bei der Anwendung des
Informationsfreiheitsgesetzes

Im Berichtszeitraum ergaben sich einige Problemfelder,
bei denen die Rechtslage unsicher ist. Grund hierfiir sind
zum einen Auslegungsspielrdume des Gesetzes, die sehr
unterschiedlich genutzt werden, und zum anderen kon-
trire Rechtsauffassungen, die bislang durch hdchstrich-
terliche Rechtsprechung noch nicht geklért werden konn-
ten. Bestimmte Fallkonstellationen tauchten in ihrer
Grundstruktur wiederholt auf und werden von einzelnen
Behorden unterschiedlich behandelt. Aber auch nach Vor-
liegen erster Gerichtsurteile vermag ich eine klare und
nachvollziehbare Entscheidungslinie nicht immer zu er-
kennen. Dartiber hinaus kann die Zusammenarbeit mit
den Behorden und offentlichen Stellen des Bundes nicht
in jedem Fall als kooperativ bezeichnet werden.

Einige dieser grundsitzlichen Probleme bei der Anwen-
dung des Informationsfreiheitsgesetzes und bei der Zu-
sammenarbeit mit mir mochte ich nachfolgend losgelost
von Einzelfillen in allgemeiner Form darstellen.

211 Keine Transparenz bei ,,Regierungs-
handeln“ — hat der Gesetzgeber das

gewollt?

Mit dem Hinweis auf ,, Regierungstitigkeit* werden Un-
terlagen zu Gesetzgebungsverfahren in Ministerien dem
Informationszugang entzogen. Ausloser dafiir war die
Rechtsprechung des VG Berlin.

Eigentlich schien § 1 IFG klare Regelungen fiir die An-
wendbarkeit dieses Gesetzes zu enthalten. Nach § 1
Absatz 1 Satz 1 IFG gilt es zundchst ohne Abstriche fiir
alle Behorden des Bundes. In der Gesetzesbegriindung
wird zum Behordenbegriff auf § 1 Absatz 4 VwVIG ver-
wiesen (Bundestagsdrucksache 15/4493 S. 7, vgl. Kas-
ten). Gemeint war damit, dass jede 6ffentliche Stelle, die
dieser Definition entspricht, insgesamt dem IFG unter-
worfen wird, nicht aber, dass dies nur gelten soll, soweit
einzelne ihrer Tétigkeiten dieser Definition unterfallen.
Dies ergibt sich eindeutig aus der Gesetzesbegriindung,
nach der auch in Bundesbehorden eingegliederte bera-
tende Bundesgremien von § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG voll-
standig erfasst werden, obwohl diese selbst sicherlich keine
Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnehmen.

Kasten zuNr. 2.1.1

Auszug aus der Begriindung zu § 1 Absatz 1 IFG,
Bundestagsdrucksache 15/4493, S. 7/8

Zu Satz 1

Der Anspruch auf Informationszugang richtet sich ge-
gen die Behorden des Bundes; nach §2 des Gesetzes
iiber den Auswartigen Dienst schlie3t dies die Auslands-
vertretungen ein. Dabei entspricht der Behordenbegriff
dem des § 1 Absatz 4 VwVI{G. Teil einer Bundesbehorde

sind auch dort eingegliederte beratende Bundesgremien.
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Die Vorbereitung von Gesetzen in den Bundesministe-
rien als wesentlicher Teil der Verwaltungstatigkeit fallt
ebenfalls in den Anwendungsbereich des Informations-
freiheitsgesetzes.

Wegen § 3 Nummer 3 und § 4 Absatz 1 ist ein Anspruch
auf Informationszugang vor dem Kabinettbeschluss
dennoch regelméBig ausgeschlossen. Nach § 48
Absatz 1 der Gemeinsamen Geschéftsordnung der Bun-
desministerien bestimmt das federfiithrende Ressort, bei
grundsitzlicher politischer Bedeutung das Bundeskanz-
leramt, ob und in welcher Form eine Unterrichtung der
Presse sowie anderer amtlich nicht beteiligter Stellen
oder sonstiger Personen bereits vor dem Kabinettbe-
schluss stattfindet.

Zu Satz 2

Satz 2 stellt klar, dass auch Bundestag, Bundesrat, Bun-
desverfassungsgericht, Bundesgerichte und Bundesbank
einbezogen werden, soweit dort offentlich-rechtliche
Verwaltungsaufgaben wahrgenommen werden.

Auch die Vorbereitung von Gesetzen in den Ministerien
wird als wesentlicher Teil der Verwaltungstitigkeit dem
IFG unterworfen (vgl. Begriindung a. a. O., S. 7). Mit § 1
Absatz 1 Satz 2 IFG wollte der Gesetzgeber diesen An-
wendungsbereich noch erweitern auf sonstige Bundes-
organe und -einrichtungen, die nicht ohne Weiteres als
Behorde verstanden werden, wie etwa Bundestag, Bun-
desrat, Bundesgerichte oder Bundesbank, die unabhingig
von der Exekutive sind, aber gleichwohl das IFG anwen-
den sollen, soweit sie 6ffentlich-rechtliche Verwaltungs-
aufgaben tibernehmen. Dies unterstreicht die Gesetzesbe-
griindung noch einmal, indem sie klarstellt, dass nur der
spezifische Bereich der Wahrnehmung parlamentarischer
Angelegenheiten, der Rechtsprechung und sonstiger un-
abhingiger Tétigkeiten vom Informationszugang ausge-
nommen bleiben sollen (vgl. Begriindung a. a. O., S. 8).
Entsprechend dieser an sich klaren gesetzlichen Vorgaben
wurde das Gesetz in der Ministerialverwaltung verstan-
den und angewendet. Unterschiedliche Auffassungen gab
es lediglich, ob es aufgrund der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts eine ungeschriebene Ausnahme
des Kernbereichs der exekutiven Eigenverantwortung
gibt und wie weit diese im Einzelfall reichen kann. Hier-
iiber habe ich in meinem ersten Tétigkeitsbericht bereits
berichtet (1. TB zur Informationsfreiheit Nr. 2.2.2.3) und
eine solche Ausnahme in eng begrenzten Ausnahmefillen
anerkannt, obwohl die Griinde, die das BVerfG seinerzeit
zu seiner Entscheidung veranlasst hatten, sich eigentlich
schon in einer Reihe von Ausnahmetatbestdnden des IFG
widerspiegeln. In ihrer Stellungnahme zu meinem ersten
Tétigkeitsbericht hatte sich die Bundesregierung meiner
Auffassung zu den engen Grenzen dieser Ausnahme an-
geschlossen, unterschiedlich wurde nur die Frage bewer-
tet, inwieweit auch langst abgeschlossene Vorgéinge da-
von noch erfasst werden konnten.
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Das VG Berlin kam dann aber iiberraschend zu einem
deutlich anderen Verstindnis des Anwendungsbereichs
des IFG. Aus § 1 Absatz | Satz 2 IFG, der eigentlich die
Anwendung des Gesetzes auf Einrichtungen des Bundes
ohne Behordeneigenschaft erweitern sollte (s. 0.) und der
Definition des § 1 Absatz4 VwVIG entwickelte es die
Auffassung, das IFG gelte generell nur, soweit 6ffent-
lich-rechtliche =~ Verwaltungsaufgaben wahrgenommen
wiirden, nicht aber fiir sog. Regierungstatigkeit. Tatigkei-
ten im Sinne politischer Staatslenkung, die sich nicht un-
mittelbar an den Staatsbiirger wenden, seien nicht der 6f-
fentlichen Verwaltung zuzurechnen und unterldgen der
parlamentarischen Kontrolle, so dass keine Notwendig-
keit bestehe, sie dem Anwendungsbereich des IFG zu unter-
werfen (vgl. Urteil vom 10. Oktober 2007 — VG 2 A 101.06
—und vom 16. Januar 2008 — VG 2 A 68.06 —). Zur Regie-
rungstitigkeit in diesem Sinne z&hlt das VG Berlin u. a.
auch die Vorbereitung und Begleitung von Gesetzentwiir-
fen in den Ministerien, auch wenn diese Verfahren langst
abgeschlossen sind.

Diese Auffassung des Gerichts wurde von der Ministe-
rialverwaltung als Steilvorlage dankbar aufgegriffen. War
bis zu dieser Rechtsprechung die Anwendbarkeit des [FG
auf die Tatigkeit in den Ministerien generell nicht in
Frage gestellt worden — auch das BMJ hatte sich in einem
der beiden vom VG Berlin entschiedenen Féllen keines-
wegs darauf berufen, das IFG sei nicht anwendbar —, wur-
den nach diesen Entscheidungen Informationsantrége, die
auf Informationen zu laufenden oder abgeschlossenen
Gesetzgebungsverfahren abzielten, regelméfig abgelehnt.
In einigen Fallen, in denen selbst die Verwaltung die Ein-
sicht in entsprechende Unterlagen fiir v6llig unbedenklich
hielt, wurde diese ,,ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht* gewihrt. Es blieb aber nicht bei der Einschrén-
kung der Informationsfreiheit fiir Gesetzgebungsverfah-
ren. Der Begriff der ,,Regierungstatigkeit* lieBe sich fast
beliebig ausweiten auf alle Félle, in denen nicht gerade
Verwaltungsakte erlassen wurden, was in Bundesministe-
rien eher selten der Fall ist. So wurden selbst Auskiinfte
zum Einsatz von Dienstwagen wegen ,,Regierungstitig-
keit* abgelehnt (vgl. Nr. 4.13.1).

Ich halte diese Entwicklung nicht nur fiir vom Gesetzes-
wortlaut nicht gedeckt, sondern im Hinblick auf wach-
sende Klagen tiber Lobbyarbeit und Einflussnahme auf
die Gesetzgebung von aullen fiir dullerst problematisch.
Gerade in diesem Bereich sollte Transparenz das oberste
Gebot sein, um das Vertrauen der Biirgerinnen und Biir-
ger in ihre Staatsverwaltung zu stirken. Gerade hierin
habe ich bislang auch das Hauptziel des IFG gesehen,
was im Gesetzeswortlaut auch eindeutig zum Ausdruck
kommt.

Noch liegen allerdings keine Gerichtsentscheidungen ho-
herer Instanzen vor. Das OVG Berlin-Brandenburg hat in
einer Entscheidung, bei der es um die Rechtsetzung der
parlamentarischen Gremien ging, hinsichtlich der Vorbe-
reitung von Gesetzen in den Ministerien eine andere Auf-
fassung angedeutet (vgl. Urteil vom 6. November 2008 —
12 B 50.07 —, Rn. 24) und selbst das VG Berlin hat in ei-
ner kiirzlich getroffenen Entscheidung bestimmte Vorbe-

reitungshandlungen fiir ein anstehendes Gesetzgebungs-
verfahren wieder dem IFG unterworfen (Urteil vom 17.
Dezember 2009 — VG 2 A 109.08 —). Sollte seine Recht-
sprechung allerdings hochstrichterlich bestitigt werden,
miisste der Gesetzgeber titig werden, wenn nicht wich-
tige Bereiche der Ministerialverwaltung auf Dauer der In-
formationsfreiheit entzogen bleiben sollen.

2.1.2 Was ist eine ,,Behorde“?

Nicht nur unter dem Aspekt des Regierungshandelns (vgl.
Nr. 2.1.1) bestreiten Stellen ihre Behérdeneigenschafft.

Wiederholt verweigerten Stellen den Informationszugang
mit der Begriindung, sie seien keine Behorde im Sinne
von § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG und unterfielen damit nicht
dem IFG. So argumentierten beispielsweise die Kreditan-
stalt fiir Wiederaufbau (vgl. Nr. 4.9.6), die Versorgungs-
anstalt des Bundes und der Lander (vgl. Nr. 4.9.7) oder
auch der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91
SGB V (vgl. Nr. 4.14.3). In allen diesen Fillen verstan-
den die Stellen den Behordenbegriff zu eng.

Der im Rahmen des § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG mal3gebliche
funktionale Behdrdenbegriff des § 1 Absatz 4 VwVIG
(vgl. Nr. 2.1.1) setzt lediglich voraus, dass die fragliche
Stelle Aufgaben der offentlichen Verwaltung wahrnimmt
(vgl. Kasten). Unter offentlicher Verwaltung ist dabei
jede staatliche Téatigkeit einer Organisationseinheit auf3er-
halb von Rechtsetzung und Rechtsprechung zu verstehen
(sog. materieller Verwaltungsbegriff). Kommt der betrof-
fenen Stelle in diesem Sinne die Rechtsqualitit einer Be-
horde zu, unterfillt sie ohne weiteres und insgesamt dem
IFG. Weder kommt es darauf an, ob das VwV{G auch im
konkreten Fall auf die Behorde anwendbar wére, noch
spielt es eine Rolle, ob sie offentlich-rechtlich oder pri-
vatrechtlich handelt.

Kasten zuNr. 2.1.2

§ 1 Absatz 4 VwVIG

Behorde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die
Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnimmt.

Eine Beschriankung enthilt § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG ledig-
lich insofern, als es sich bei der Behérde um eine solche
des Bundes handeln muss. Damit sind Landes- und Kom-
munalbehérden vom Anwendungsbereich des IFG ausge-
nommen. Innerhalb der Bundesverwaltung gibt es aber
keine Ausnahmen. Das IFG gilt sowohl fiir die unmittel-
bare als auch fiir die mittelbare Bundesverwaltung, also
auch fiir Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6f-
fentlichen Rechts und damit beispielsweise auch fiir ent-
sprechend organisierte Krankenkassen oder Triger der
gesetzlichen Unfallversicherung.

Verbunden mit der klarstellenden Regelung des §1
Absatz 1 Satz 2 IFG, nach der auch sonstige Organe und
Einrichtungen des Bundes dem IFG unterliegen, soweit
sie offentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrneh-
men (vgl. Nr. 2.1.1), und der in § 1 Absatz 1 Satz 3 IFG

2. Tatigkeitsbericht zur Informationsfreiheit
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normierten Einbeziehung Privater, derer sich eine Be-
hérde zur Erfiillung ihrer 6ffentlich-rechtlichen Aufgaben
bedient, kommt dem Gesetz ein weiter Anwendungsbe-
reich zu. Der Einwand einer fehlenden Anspruchsver-
pflichtung erscheint daher haufig vorschnell.

21.3 Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse —

die Schwierigkeiten gehen weiter

Unter welchen Voraussetzungen ein Informationsantrag
auf der Grundlage des § 6 Satz 2 IFG abgelehnt werden
kann, bleibt umstritten.

Bereits in meinem ersten Tétigkeitsbericht (vgl. 1. TB zur
Informationsfreiheit Nr. 2.2.6) hatte ich ausfiihrlich die
Probleme dargestellt, die sich bei der Anwendung des
Ausnahmegrundes ergeben. Im Berichtszeitraum hat sich
insoweit keine Besserung ergeben. Immer wieder wurde
Biirgerinnen und Biirgern der Informationszugang mit der
Begriindung verweigert, es handele sich um Betriebs- und
Geschéftsgeheimnisse.

Der Gesetzestext selbst sieht lediglich vor, dass fiir einen
Zugang zu Betriebs- und Geschéftsgeheimnissen die Ein-
willigung des betroffenen Dritten erforderlich ist. Biirge-
rinnen und Biirger wandten sich jedoch oft an mich, weil
sie anzweifelten, dass es bei ihrem abgelehnten Informa-
tionsantrag tatsdchlich um ein Betriebs- und Geschéftsge-
heimnis ging.

Eine entsprechende Legaldefinition sieht das Gesetz nicht
vor, auch keine negative Abgrenzung, was kein Betriebs-
oder Geschiftsgeheimnis ist. Die Gesetzesbegriindung
zum IFG macht lediglich Ausfithrungen allgemeiner Art
und nimmt auf § 17 UWG, § 203 StGB und auf eine
Entscheidung des BGH vom 10. Mai 1995 (BGH,
1 StR 764/94) Bezug.

Unter Zugrundelegung dieses Verweises habe ich bei
meiner Téatigkeit als Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse
im Sinne des IFG Tatsachen angesehen, die sich

a) auf einen bestimmten gewerblichen Betrieb bezie-
hen,

b) nur einem begrenzten Personenkreis bekannt und da-
mit nicht offenkundig sind,

¢) nach dem erkennbaren Willen des Betriebsinhabers
geheim gehalten werden sollen und

d) hinsichtlich derer der Inhaber bzw. Eigentiimer des
Betriebes ein berechtigtes wirtschaftliches Geheim-
haltungsinteresse hat.

Zu a)

§ 6 Satz 2 IFG soll exklusive Unternehmensdaten schiit-
zen, die einem bestimmten Gewerbebetrieb zuzuordnen
sind. Hierzu zdhlen beispielsweise Erfindungen, Ferti-
gungs- und Fabrikationsverfahren sowie sonstiges techni-
sches Wissen. Auch wirtschaftliche Informationen (Kal-
kulationen), deren Bekanntgabe sich von Nachteil fiir die
Marktposition des Unternehmers auswirken konnte, fal-
len unter diesen Ausnahmegrund.

2. Tétigkeitsbericht zur Informationsfreiheit

zu b)

Ein Betriebs- und Geschiftsgeheimnis darf nicht offen-
kundig sein. Offenkundig ist eine Information, wenn sie
einem unbegrenzten Personenkreis bekannt oder zugéng-
lich ist. Entscheidend ist dabei allerdings nicht die Anzahl
der wissenden Personen, sondern vielmehr die Qualitit
der Information. So ist eine Information bereits dann of-
fenkundig, wenn sie veroffentlicht wurde oder das Ge-
heimnis ohne groferen Aufwand entschliisselt werden
kann. Nur wenn es dazu des Spezialwissens hochqualifi-
zierter Fachleute bediirfte, ist die Information nicht offen-
kundig.

Diese hohen Anforderungen sind sinnvoll, da sonst jede
Information als ,,nicht offenkundig™ eingestuft werden
konnte. Dies wiirde dem Sinn und Zweck des IFG, Ver-
waltungshandeln transparenter zu gestalten, widerspre-
chen. Zu Recht als Betriebs- und Geschéftsgeheimnis
einzustufen wiren zum Beispiel bestimmte Fertigungs-
techniken und -methoden, die im Rahmen einer Auftrags-
vergabe beschrieben wurden. Derartige vertrauliche bzw.
geheime Prozesse konnten im Einzelfall nur mit einem
hohen Aufwand entschliisselt werden.

Zu ¢)

Als Betriebs- und Geschiftsgeheimnis eingestufte Infor-
mationen miissen grundsitzlich einer Geheimhaltung un-
terliegen. Insbesondere das betroffene Unternehmen muss
geltend machen, die nicht offenkundigen Tatsachen soll-
ten verborgen bleiben und der breiten Offentlichkeit nicht
zuganglich gemacht werden. Diese Voraussetzung kann
durch ein entsprechendes Drittbeteiligungsverfahren
Uberpriift werden. Hierunter fallen insbesondere be-
triebsinterne Umstédnde oder Vorginge.

zu d)

SchlieBlich muss dem Geheimhaltungswillen des Unter-
nehmens auch ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse
gegentiberstehen. Allein der Wunsch, etwas geheimzu-
halten, kann nicht ausreichen, gesetzliche Auskunftsan-
spriiche zu konterkarieren. Ein berechtigtes Geheimhal-
tungsinteresse kann die informationspflichtige Stelle nur
annehmen, wenn die entsprechenden Informationen Wett-
bewerbsrelevanz haben, d. h. es muss dem Unternehmen
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein wirtschaftlicher
Schaden bzw. eine Verschlechterung der Wettbewerbsfa-
higkeit drohen, falls dem Antrag stattgegeben wird. Die
Verbesserung der Marktposition von Konkurrenten durch
die Offenlegung der Informationen ist fiir ein solches be-
rechtigtes Geheimhaltungsinteresse bereits ausreichend.
Dabei ist es zunédchst Sache der Behorde, eine entspre-
chende Prognose zu stellen und nachvollziehbar zu be-
griinden.

Sind diese Voraussetzungen erfiillt und hat der Betroffene
in die Offenlegung der entsprechenden Informationen
nicht eingewilligt, ist ein Informationsantrag nach § 6
Satz 2 IFG abzulehnen. Die Priifung dieses Ausnahme-
grundes erfolgt somit immer auf zwei Stufen: Kann ein
Betriebs- oder Geschéftsgeheimnis vorliegen, ist der be-
troffene Betrieb zu beteiligen. Selbst bei versagter Ein-
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willigung obliegt es aber dann der Behorde, zu priifen, ob
tatsdchlich die Voraussetzungen eines Betriebs- und Ge-
schiftsgeheimnisses im Sinne des IFG vorliegen und der
Antrag abzulehnen ist.

Bei den mir bekannt gewordenen Fillen wurde dieses
Verfahren nicht immer eingehalten (zum Drittbeteili-
gungsverfahren siehe Nr. 2.1.10). Ferner besteht auch die
Moglichkeit, dass das betroffene Unternehmen seine Ein-
willigung zur Weitergabe von Betriebs- und Geschéftsge-
heimnissen erteilt.

Inzwischen hat auch das Bundesverwaltungsgericht in ei-
ner der ersten hdchstrichterlichen Entscheidungen zum
IFG den Begriff und die Reichweite von Betriebs- und
Geschiftsgeheimnissen konkretisiert (Urteil vom 28. Mai
2009, — 7 C 18.08 —). Danach setzt ein Betriebs- und Ge-
schiftsgeheimnis neben dem Mangel an Offenkundigkeit
der zugrunde liegenden Informationen ein berechtigtes
Interesse des Unternehmens an der Nichtverbreitung vor-
aus. Ein solches Interesse fehlt nach Ansicht des Gerichts
insbesondere, wenn die Offenlegung der Information
nicht geeignet ist, exklusives technisches oder kaufmén-
nisches Wissen den Konkurrenten am Markt zugénglich
zu machen und so die Wettbewerbsposition des Unterneh-
mens nachteilig zu beeinflussen. Damit greift das Gericht
im Wesentlichen die Begriindung zum IFG auf und besta-
tigt meine bisherige Auslegungspraxis.

Damit kann der Ausnahmegrund nicht mehr pauschal he-
rangezogen werden, sobald nach dem geschiftlichen Zu-
sammenwirken von privaten Unternechmen und der 6f-
fentlichen Hand gefragt wird.

2.1.4 Vergabeverfahren — Regelungsliicke
oder uneingeschrankte Transparenz?

Der Zugang zu Unterlagen eines Vergabeverfahrens ist
eines der grofien Streitthemen.

Im abgelaufenen Berichtszeitraum erhielt ich vermehrt
Eingaben und Anfragen, bei denen es um Informationen
zu oder aus Vergabeverfahren ging. Dabei war zundchst
zu klaren, ob und inwieweit Informationen iiber Vergabe-
verfahren nach § 1 Absatz 3 IFG in den Geltungsbereich
des IFG fallen.

Bei den Verdingungsordnungen (VOL, VOB und VOF)
handelt es sich nicht um Gesetze oder Rechtsverordnun-
gen im herkoémmlichen Sinne. § 97 Absatz 6 GWB ver-
weist auf die Bestimmungen der VgV, die wiederum in
den §§ 4 bis 7 VgV auf die Verdingungsordnungen Bezug
nimmt, die dadurch fiir Vergaben oberhalb der
EU-Schwellenwerte Rechtsvorschriftscharakter erlangen.

Vergaben unterhalb der Schwellenwerte:

Im Rahmen einer Eingabe wéhrend des ersten Berichts-
zeitraumes 2006/2007 habe ich dieses Thema bereits teil-
weise behandelt (siche 1. TB zur Informationsfreiheit
Nr. 4.12.9). Allerdings ging es hier vorrangig um Verga-
beverfahren  unterhalb  der  EU-Schwellenwerte
(§ 2 VgV). In diesen Féllen haben die Verdingungsord-

nungen keinen Rechtsvorschriftscharakter. Eine spezial-
gesetzliche Regelung, die das IFG im Sinne des § I
Absatz 3 IFG verdridngen konnte, besteht hier nicht. Das
IFG einschlieBlich seiner Ausnahmetatbestdnde kommt in
diesen Fillen uneingeschrinkt zur Anwendung.

Vergaben oberhalb der Schwellenwerte:

In der Begriindung zum IFG (Bundestagsdrucksa-
che 15/4493) sind zum Verhéltnis zwischen dem IFG und
Vergabeverfahren keine Ausfithrungen enthalten. Ge-
richtliche Entscheidungen hierzu sind bislang nicht be-
kannt geworden, die vorhandenen Kommentierungen ha-
ben unterschiedliche Herangehensweisen und vertreten
abweichende Ansichten: Teilweise wird das Thema bei
§ 1 Absatz 3 IFG behandelt (Berger/Roth/Scheel, Kom-
mentar zum IFG zu § 1, Rn. 126) und das IFG fiir Verga-
beverfahren generell fiir anwendbar erkldrt. Das Vergabe-
verfahren selbst sei durch die Ausnahmetatbestéinde der
§§ 4, 5 und 6 IFG geschiitzt. Andere erértern diese Frage
im Rahmen des § 3 Nummer 3 IFG (Jastrow/Schlatmann,
Kommentar zum IFG zu § 3, Rn. 88). Danach soll unter
den Begriff der Berufs- oder besonderen Amtsgeheim-
nisse auch das Vergaberecht fallen. Informationen, die
Unternehmen nach den Verwaltungsvorschriften VOB,
VOL/A und VOF Behorden vorlegen miissen, seien von
den Ausnahmetatbestdnden des § 3 Nummer 3 IFG und
§ 6 Satz 2 IFG erfasst. Wahrend des Vergabeverfahrens
seien zudem die §§ 72 Absatz 2, 111 Absatz 2 GWB dem
IFG als spezialgesetzliche Regelung gem. §1 Ab-
satz 3 IFG vorrangig.

Daraus folgt im Umkehrschluss, dass beide Kommentie-
rungen grundsétzlich — wenn auch in unterschiedlichen
zeitlichen Abschnitten — von der Anwendbarkeit des IFG
ausgehen.

Entscheidend ist aber die Frage, wann und wie weit das
IFG gilt und welche Ausnahmegriinde eventuell zum Tra-
gen kommen kdnnen.

Auszugehen ist von dem Zweck des IFG, Verwaltungs-
handeln transparenter zu gestalten. Die Anwendbarkeit
des IFG kann in diesem bislang sehr vertraulich behan-
delten und korruptionsanfilligen Bereich deswegen nur
die logische Folge sein. Transparenz im Vergabeverfah-
ren schiitzt vor Korruption und ermdglicht den Biirgerin-
nen und Biirgern, deutlich besser staatliches Handeln
nachzuvollzichen und ihr Vertrauen in die RechtmaBig-
keit des Verwaltungshandelns zu erhdhen. Gerade an den
Nahtstellen zwischen Staat und Wirtschaft hat die Offent-
lichkeit ein grofes Interesse an der Transparenz staatli-
chen Handelns.

Dabei sind die einzelnen Stadien eines Vergabeverfahrens
zu beriicksichtigen, das sich in die folgenden Verfahrens-
schritte unterteilen ldsst:

1. Ausschreibungsverfahren
2. laufendes Verfahren

3. abgeschlossenes Verfahren

2. Tétigkeitsbericht zur Informationsfreiheit
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zu 1.

Bei der Herausgabe von Informationen zum Ausschrei-
bungsverfahren (Ausschreibungstexte, Fristen etc.) ver-
mag ich keine Griinde zu erkennen, die eine Anwendung
des IFG ausschlossen. Auch nach dem Ende der Aus-
schreibungsfrist sind keine Ausnahmegriinde erkennbar,
die einer Offenlegung dieser Informationen entgegen-
stiinden. Lediglich wéihrend der Ausschreibungsfrist wére
eine Ablehnung eines Informationsantrages mit dem Ver-
weis auf § 9 Absatz 3 IFG denkbar, da diese Angaben in
den entsprechenden Medien verdffentlicht sind (bspw.
Amtsblatt oder Internet). In diesen Fillen sollte jedoch
auf Grund der Komplexitit des Vergaberechts die Fund-
stelle genannt werden.

zu 2.

Die Angebotsoffnung und Zuschlagserteilung sind von
ithrem Wesen her vertraulich. Insbesondere die §§ 22
und 27 VOL/A zielen auf eine vertrauliche Durchfiihrung
des Vergabeverfahrens ab. So darf die Niederschrift bei
Offnung der Angebote weder den Bietern noch der Of-
fentlichkeit zuginglich gemacht werden (§22 Num-
mer 5 VOL/A). Die Angebote sind zudem grundsitzlich
vertraulich zu behandeln. Nach dem Ende des Vergabe-
verfahrens konnen allerdings unterlegene Bieter auf An-
trag Griinde fiir die Ablehnung ihres Angebotes erfragen
(§ 27 VOL/A). Der Umfang der Informationen ist vorge-
geben und gem. § 27 Nummer 6 VOL/A abschlieBBend.

Weitere spezialgesetzliche Informationszugangs- und
Auskunftsanspriiche kénnten sich aus dem § 13 VgV, § 72
Absatz2 GWB und § 111 Absatz 2 GWB ergeben. § 13 VgV
verpflichtet den Auftraggeber, die Bieter, die nicht be-
riicksichtigt werden sollen, spétestens 14 Tage vor Ver-
tragsunterzeichnung iiber die bevorstehende Nichtberiick-
sichtigung zu informieren. Die Bestimmungen des § 72
Absatz2 und § 111 Absatz2 GWB regeln Aktenein-
sichtsrechte im Beschwerde- und Vergabenachpriifungs-
verfahren. Das GWB verweist im § 97 Absatz 6 GWB
auf die VgV. § 4 Absatz 1 VgV enthilt den Verweis auf
die VOL/A, wodurch dieses Regelungswerk Rechtsnorm-
qualitdt oberhalb der Schwellenwerte der EU erlangt. Da-
nach haben 6ffentliche Auftraggeber bei der Vergabe von
Liefer- und Dienstleistungsauftragen [...] die Bestimmun-
gen des 2. Abschnittes der VOL/A [...] anzuwenden. Die
Rechtsnormqualitdt der VOL/A begrenzt sich meiner
Auffassung nach aber zeitlich auf die Vergabe des Auftra-
ges, also auf das Vergabeverfahren selbst.

Nach § 1 Absatz 3 IFG gehen dem IFG grundsitzlich
spezialgesetzliche ~ Auskunftsanspriiche in  anderen
Rechtsvorschriften vor, mit Ausnahme von § 29 VwV{G
und § 25 SGB X, und zwar unabhéngig davon, ob sie ein
engeres oder ein weiteres Zugangsrecht gewdhren. Dies
gilt jedoch nur, soweit der Anwendungsbereich der Spe-
zialnorm reicht und sie als abschlieBende Regelung anzu-
sehen ist; im Ubrigen bleibt das IFG anwendbar. Da die
vergaberechtlichen Vorschriften nur wéhrend des laufen-
den Vergabeverfahrens zur Anwendung kommen, wird
das IFG nach § 1 Absatz 3 IFG durch die vergaberechtli-
chen Bestimmungen nur in den Féllen verdrdngt, in denen
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das Vergaberecht tiberhaupt Regelungen iiber den Zugang
zu amtlichen Informationen enthilt. Eine generelle spe-
zialgesetzliche Regelung i. S. e. AusschlieBlichkeit ist
das Vergaberecht nicht.

zu 3.

Eine Heranziehung der VOL/A nach Abschluss des Ver-
gabeverfahrens scheidet daher aus. Die dortigen Regelun-
gen konnen dann nicht als spezialgesetzliche Auskunfts-
anspriiche bzw. Versagungsgriinde angefiihrt werden.
Demzufolge vertrete ich den Standpunkt, dass das IFG ab
diesem Zeitpunkt vollumfianglich zur Anwendung
kommt. Inwieweit die Ausnahmegriinde der §§ 3 bis 6
IFG dann einem Informationszugang entgegenstehen
konnten, wire im jeweiligen Einzelfall zu priifen.

Nach meiner Ansicht wird also das IFG durch die verga-
berechtlichen Vorschriften nur wihrend eines laufenden
Vergabeverfahrens gemdfl § 1 Absatz 3 IFG verdréngt,
soweit Regelungen getroffen sind. Nach Abschluss des
Vergabeverfahrens besteht jedoch ein uneingeschrankter
Informationszugangsanspruch nach dem IFG.

Die Behorden behandeln diese Problematik in den mir be-
kannt gewordenen Féllen durchaus unterschiedlich, wie
sich aus den Fillen unter Nr. 4.10.1, 4.14.4, 4.15.3 ergibt.

2.1.5 Was stort Beratung und

Entscheidungsprozess?

Auch bei laufenden Verwaltungsverfahren ist Informa-
tionszugang grundsdtzlich moglich.

Immer wieder werden Antrdge auf Informationszugang
abgelehnt, weil das Verwaltungsverfahren noch nicht ab-
geschlossen sei. Dies allein ist aber kein Kriterium des
IFG. Nach § 3 Nummer 3 Buchstabe b IFG besteht kein
Anspruch auf Informationszugang, wenn und solange die
Beratungen von Behorden beeintrachtigt werden. Dies ist
sowohl innerhalb einer Behorde als auch bei Gespréichen
oder Verhandlungen mit anderen Behorden oder sonsti-
gen Einrichtungen moglich. Voraussetzung ist aber im-
mer, dass solche Beratungen und Gespriche iliberhaupt
stattfinden und dass das Bekanntwerden der gewiinschten
Information darauf negative Auswirkungen haben kann,
d. h. es schwieriger wird, die Gespriache zu fithren oder
Ergebnisse zu erzielen, z. B. weil sich Verhandlungsposi-
tionen verhérten konnten, wenn bestimmte Informationen
offentlich werden. Die Behorde muss dies konkret und
einzelfallbezogen darlegen, wenn sie den Informations-
wunsch aus diesem Grunde ablehnen will. Auflerdem ist
auch der zeitliche Aspekt zu beachten: Der Ausnahme-
grund gilt nur solange, wie eine Beeintrichtigung der Be-
ratungen zu erwarten ist. Sobald diese wegfillt, ist dem
Informationswunsch stattzugeben, gegebenenfalls auf ei-
nen neuen Antrag hin.

Entgegen einer hdufiger anzutreffenden Praxis kann § 3
Nummer 3 Buchstabe b IFG nicht herangezogen werden,
nur weil ein Verwaltungsverfahren bei der zustiindigen
Stelle noch nicht abgeschlossen worden ist. Die unge-
storte Bearbeitung eines Sachverhalts wird nicht durch
diesen Ausnahmetatbestand geschiitzt.
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Hierfiir kann allerdings § 4 IFG einschlégig sein, der den
innerbehordlichen Entscheidungsprozess schiitzen will.
Ein Informationszugang soll danach nicht gewihrt wer-
den, wenn die vorzeitige Bekanntgabe von Entwiirfen,
Arbeiten und Beschliissen, die der unmittelbaren Vorbe-
reitung einer Verwaltungsentscheidung dienen, den Er-
folg dieser Entscheidung oder bevorstehender behordli-
cher Mafinahmen vereiteln wiirde. Die Verwaltung muss
handlungsfahig bleiben und darf nicht den Erfolg ihrer
MaBnahmen durch Ausforschung von dritter Seite gefahr-
den lassen.

Voraussetzung fiir diese Ausnahme ist allerdings, dass die
geschiitzte behordliche Mallnahme konkret bevorsteht
und die entsprechenden Unterlagen und Informationen
unmittelbar ihrer Vorbereitung dienen. Dies muss gegebe-
nenfalls konkret und einzelfallbezogen nachvollziehbar
dargelegt werden.

AuBerdem préazisiert § 4 Absatz 1 Satz 2 IFG, dass Ergeb-
nisse von Beweiserhebungen, Gutachten und Stellung-
nahmen Dritter — dazu gehoren auch solche anderer Be-
hérden — in der Regel nicht der unmittelbaren
Entscheidungsvorbereitung dienen, also bei einem Antrag
auf Informationszugang nicht zuriickgehalten werden
konnen.

Dariiber hinaus gilt auch diese Ausnahme nur solange, bis
die Entscheidung getroffen bzw. die Maflnahme vollzo-
gen worden ist. Nach § 4 Absatz 2 IFG ist der Antragstel-
ler Giber den Abschluss des jeweiligen Verfahrens zu in-
formieren, was nach meinen Erfahrungen vielfach
unterbleibt.

Nimmt man beide Ausnahmetatbestinde zusammen, so
kann in laufenden Verfahren zwar héaufig die Erteilung
von Auskiinften oder der Einblick in Unterlagen zu Recht
versagt werden, dies gilt aber nicht generell und muss in
jedem Fall entsprechend der gesetzlichen Vorgaben be-
griindet werden. In den mir bekannt gewordenen Fillen
wurde nicht immer entsprechend verfahren.

2.1.6 Keine Informationsfreiheit wenns ums

Geld geht?

Der Ausnahmegrund der fiskalischen Interessen im Wirt-
schaftsverkehr hat seine Berechtigung, rechtfertigt aber
nicht jede Informationsverweigerung.

Die Handlungsformen der staatlichen Verwaltung sind
vielfiltig. Nicht immer handelt sie hoheitlich oder 6ffent-
lich-rechtlich, oft tatigt sic Geschifte wie jedes beliebige
Unternehmen oder jeder Privatmann. Dies gilt etwa fiir
die VerduBerung oder Verpachtung von Liegenschaften,
beim Ankauf von Gegenstdnden oder Dienstleistungen,
fiir Ausschreibungen etc. In all diesen Fillen befindet
sich der Staat entweder als Anbieter oder bei der Nach-
frage im Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmern. Sein
wirtschaftliches Interesse ist darauf gerichtet, einen mog-
lichst hohen Preis zu erzielen oder ein moglichst giinsti-
ges Angebot zu erhalten, um die 6ffentlichen Haushalte
so wenig wie moglich zu belasten. Die Erteilung von
Auskiinften oder die Herausgabe von Unterlagen auf der
Grundlage des IFG kann sich hier negativ auswirken,

wenn die Verhandlungsposition der staatlichen Verwal-
tung dadurch verschlechtert wird oder die Informationen
Mitbewerbern Vorteile verschaffen oder Preis und Ange-
bote beeinflussen konnen.

Um diese Nachteile fiir das Gemeinwohl zu verhindern,
besteht nach § 3 Nummer 6 IFG kein Anspruch auf Infor-
mationszugang, wenn die gewiinschten Informationen
fiskalische Interessen im Wirtschaftsverkehr beeintrachti-
gen kdnnen.

Kasten zuNr. 2.1.6

§ 3 Nummer 6 IFG

Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht,
wenn das Bekanntwerden der Information geeignet
wire, fiskalische Interessen des Bundes im Wirtschafts-
verkehr oder wirtschaftliche Interessen der Sozialver-
sicherungen zu beeintrichtigen.

Dieser Ausnahmegrund wurde im Berichtszeitraum in ei-
ner Reihe von Fillen von der jeweiligen Behdrde ange-
fithrt, um einen Antrag auf Informationszugang abzuleh-
nen. Nach meinem Verstindnis des Gesetzes aber nicht
immer zu Recht: Wie jeder Ausnahmetatbestand ist nim-
lich auch § 3 Nummer 6 IFG eng auszulegen und auf den
konkreten Einzelfall zu beziehen. So ist vollig unstreitig,
dass bei der konkret anstehenden VerduBerung einer Lie-
genschaft keine Informationen herausgegeben werden
miissen, die Aufschluss iiber die Preisvorstellungen der
Verwaltung geben wiirden oder die Angebote der mogli-
chen Interessenten beeinflussen konnten. Anders sieht es
aus, wenn eine Verduflerung gar nicht ansteht, aber in Zu-
kunft moglicherweise einmal beabsichtigt werden konnte.
Vollig inakzeptabel ist die Argumentation, Informationen
iiber ein bereits abgeschlossenes Geschift konnten Auf-
schluss iiber das Marktverhalten der offentlichen Hand
geben und sich deswegen kiinftig generell negativ auswir-
ken, wenn anderswo vergleichbare Geschéfte anstiinden.
Mit solchen Uberlegungen wire ein Informationszugang
bei fiskalischem Handeln des Staates generell nicht mehr
moglich, was einer Bereichsausnahme gleichkdme, die
der Gesetzgeber bewusst und ausdriicklich nicht gewollt
hat.

Deswegen muss eine Behorde, die sich auf diese Aus-
nahme berufen will, fiir den konkreten Einzelfall darle-
gen, welche negativen Auswirkungen die vom Antrag-
steller gewiinschte Information fiir ihr Geschéftsgebaren
haben kann. Geht es um bereits abgeschlossene Ge-
schéfte, z. B. um den bei der Verduferung einer Liegen-
schaft erzielten Preis, kann § 3 Nummer 6 IFG nur heran-
gezogen werden, wenn in einem zeitlichen und &rtlichen
Zusammenhang weitere vergleichbare Geschéfte anste-
hen, fir die die Kenntnis des schon einmal erzielten Prei-
ses relevant sein kann.

Leider geht die Tendenz eher in die andere Richtung. Mit
sehr allgemein gehaltenen Uberlegungen werden héufig
Informationsantrige abgelehnt, wenn Auskunft zum Ge-

2. Tatigkeitsbericht zur Informationsfreiheit
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schéftsgebaren staatlicher Stellen verlangt wird. Dies ge-
schieht selbst dann, wenn es dabei um léngst abgeschlos-
sene Fille geht. Dem werde ich auch weiterhin im
Interesse der Informationsfreiheit entgegentreten.

2.1.7 Es wurde Vertraulichkeit vereinbart

Immer wieder werden Antrdge auf Informationszugang
abgelehnt, weil in der Sache mit anderen Stellen Vertrau-
lichkeit vereinbart worden sei.

Die vertrauliche Behandlung von Informationen und Un-
terlagen war lange Zeit ein wichtiger Teil der allgemeinen
Amtsverschwiegenheit. Nachdem dieser Grundsatz durch
das IFG durchbrochen worden ist, kann es im Einzelfall
zu Konflikten kommen. Der Gesetzgeber hat dies durch-
aus gesehen und mehrere Ausnahmevorschriften fiir den
Umgang mit vertraulichen Informationen geschaffen (vgl.
auch 1. TB zur Informationsfreiheit Nr. 2.2.5). So schiitzt
§ 3 Nummer 3 Buchstabe a IFG die notwendige Vertrau-
lichkeit internationaler Verhandlungen und § 3 Nummer 3
Buchstabe b IFG die Vertraulichkeit von noch laufenden
Beratungen und Gespréachen in oder zwischen Behorden
(vgl. Kasten a). § 3 Nummer 4 IFG regelt den Umgang
mit Informationen und Unterlagen, die als Verschlusssa-
che eingestuft sind oder einem Berufs- oder besonderen
Amtsgeheimnis unterliegen (vgl. Nr. 2.1.8). SchlieBlich
besteht nach § 3 Nummer 7 IFG kein Informationsan-
spruch bei vertraulich erhobener oder tibermittelter Infor-
mation, soweit das Interesse des Dritten an einer vertrau-
lichen Behandlung im Zeitpunkt des Antrags auf
Informationszugang noch fortbesteht (vgl. Kasten b).
Eine Behorde soll nicht durch einen Informationsantrag
gezwungen werden konnen, ihre Informanten offenzule-
gen, weil die Staatsverwaltung in vielen Féllen fiir die ef-
fiziente Erfiillung ihrer Aufgaben darauf angewiesen ist,
Hinweise und Unterlagen aus der Bevdlkerung zu bekom-
men, etwa im Hinblick auf Steuervergehen, Schwarzar-
beit, VerstoBe gegen Umweltauflagen etc. Miissten in die-
sen Féllen Informanten mit der Offenlegung ihrer
Identitdt rechnen, wiirde sich der Staat sehr schnell um
entsprechende Hinweise bringen. Soweit bei Antrigen
auf Informationszugang einer dieser gesetzlichen Aus-
nahmetatbestinde erfiillt ist, und zwar konkret und ein-
zelfallbezogen, wiirde eine Ablehnung des Antrags vollig
zu Recht erfolgen.

Im Berichtszeitraum bin ich aber mehrfach von Antrag-
stellern angerufen worden, denen entgegengehalten
wurde, fiir die von ihnen gewiinschten Informationen sei
Vertraulichkeit vereinbart worden. Dies waren zum Bei-
spiel Félle, in denen die Verwaltung Vertrdge mit privaten
Dritten geschlossen hatte, die aber keine Betriebs- und
Geschéftsgeheimnisse enthielten. Um trotzdem den Ein-
blick in diese Unterlagen verwehren zu konnen, berief
man sich darauf, mit dem Dritten sei Vertraulichkeit ver-
einbart worden, die zu respektieren sei. In einigen Fillen
wurden vergleichbare Vertraulichkeitsabsprachen auch
fir den Verkehr zwischen einzelnen Behorden oder fiir
die Arbeit bestimmter Gremien in der &ffentlichen Ver-
waltung geltend gemacht.

2. Tatigkeitsbericht zur Informationsfreiheit

Dem bin ich entgegengetreten. Uber die erwihnten vom
Gesetzgeber vorgesehenen Ausnahmetatbestdnde hinaus
kann der gesetzliche Anspruch fiir jedermann, nach dem
IFG Akteneinsicht zu nehmen oder sich in anderer Weise
Zugang zu amtlichen Informationen zu verschaffen, nicht
durch Absprachen oder Vereinbarungen mit Dritten unter-
laufen werden. Der Informationsanspruch der Biirgerin-
nen und Biirger steht nicht in der Verfligungsmacht der
Verwaltung. Vertraulichkeitszusagen, die dem IFG entge-
genstehen wiirden, diirfen nicht gemacht werden, denn
die Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden, zu
dem auch das IFG gehdrt. Das Gleiche gilt auch fiir inner-
behordliche Vorgédnge einschlieflich der Arbeit verwal-
tungsinterner Gremien. Auch hier kann nicht einfach Ver-
traulichkeit vereinbart oder zugesichert werden, wenn es
dafiir nicht eine ausdriickliche gesetzliche Grundlage
gibt, die dem IFG nach § 1 Absatz 3 I[FG vorgeht. Ge-
schieht dies dennoch, kann ein Antrag nach dem IFG
nicht deswegen abgelehnt werden.

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, das IFG
werde auf diese Weise auf die Belange Dritter ausge-
dehnt. Transparenz beim Verwaltungshandeln gilt auch
dort, wo Behorden im Kontakt zu Unternehmen oder
sonstigen Dritten stehen. Wer mit staatlichen Stellen z. B.
Geschifte machen will, muss diese Transparenz akzeptie-
ren. Berechtigte Belange, wie etwa der Schutz personen-
bezogener Daten, Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse
oder das Urheberrecht sind durch die Ausnahmetatbe-
stande des IFG hinreichend geschiitzt.

Kasten azuNr. 2.1.7

§3IFG

Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht,

3. wenn und solange

a) die notwendige Vertraulichkeit internationaler
Verhandlungen oder

b) dic Beratungen von Behorden beeintrachtigt
werden,

4. wenn die Information einer durch Rechtsvorschrift
oder durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum materiellen und organisatorischen Schutz von
Verschlusssachen geregelten Geheimhaltungs- oder
Vertraulichkeitspflicht oder einem Berufs- oder be-
sonderen Amtsgeheimnis unterliegt,

7. bei vertraulich erhobener oder iibermittelter Infor-
mation, soweit das Interesse des Dritten an einer
vertraulichen Behandlung im Zeitpunkt des Antrags
auf Informationszugang noch fortbesteht,
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Kasten bzuNr. 2.1.7

Auszug aus der Begriindung zu § 3 Nummer 7 IFG,
Bundestagsdrucksache 15/4493, S. 11

Behorden sind in hohem Mafle auf eine — insbesondere
freiwillige — Informationszusammenarbeit mit Biirgern
angewiesen. Dies gilt auf Bundesebene vor allem fiir
das Bundeskartellamt, die Bundesregulierungsbehorde
fiir Elektrizitat, Gas, Telekommunikation und Post, das
Bundesamt fiir Verfassungsschutz, den Bundesnachrich-
tendienst und den Militdrischen Abschirmdienst. Da die
Bereitschaft der Biirger zu einer solchen Kooperation
von dem Vertrauen in die Verschwiegenheit der Verwal-
tung abhéngt, muss vertrauliche Information geschiitzt
werden. Vertraulich ist eine vertraulich (von der Be-
horde) erhobene oder (an die Behorde) tibermittelte
Information. ...

Vertrauliche Ubermittlungen zwischen Behdrden erfasst
Nummer 7 nach seinem Schutzzweck nicht.

Kommt in Betracht, dass das Interesse an einer vertrau-
lichen Behandlung nachtriglich entfallen ist, geht die
Behorde dem im Rahmen ihres Verfahrensermessens
nach, insbesondere durch eine Nachfrage bei dem Infor-
mationsgeber.

2.1.8 Verschlusssachen — Einstufung allein

reicht nicht aus

Nunmehr ist héchstrichterlich gekldrt, dass allein die for-
male Einstufung eines Dokuments als Verschlusssache
nicht geniigt, um den Zugang zu diesem zu verweigern.

Nach dem Ausnahmetatbestand des § 3 Nummer 4 IFG
besteht kein Anspruch auf Informationszugang, ,,wenn
die Information einer [...] durch die Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum materiellen und organisatorischen
Schutz von Verschlusssachen geregelten Geheimbhal-
tungs- oder Vertraulichkeitspflicht unterliegt®. Bereits in
meinem 1. Tatigkeitsbericht zur Informationsfreiheit
(Nr. 2.2.5) hatte ich auf das Problem hingewiesen, dass
nach dem reinen Wortlaut dieser Regelung allein die for-
male Einstufung eines Dokuments als Verschlusssache
— unabhéngig von der materiellen Richtigkeit der Einstu-
fungsentscheidung — einem Antrag auf Informationszu-
gang entgegengehalten werden konnte. Dies erschien ins-
besondere im Hinblick auf solche Einstufungen
bedenklich, die zum Zeitpunkt des IFG-Antrags bereits
langere Zeit zuriicklagen, da hier das Geheimhaltungsbe-
diirfnis zwischenzeitlich entfallen sein konnte. Zum ande-
ren bestand die Gefahr, dass Unterlagen nur im Hinblick
auf kiinftige IFG-Antrige als ,,VS-NfD* eingestuft wiir-
den, moglicherweise sogar erst nach Antragstellung. Ich
hatte daher von den Behorden verlangt, dass sie zumin-
dest bei élteren Einstufungen einen IFG-Antrag zum An-
lass nehmen, die fortbestehende Berechtigung der Einstu-
fung noch einmal zu iiberpriifen, und betont, dass ich
grundsitzlich die Mdglichkeit einer gerichtlichen Kon-
trolle der Einstufungsentscheidung fiir erforderlich halte.

Erfreulicherweise hat nunmehr das Bundesverwaltungs-
gericht in zwei Urteilen vom 29. Oktober 2009
(-7C21.08 — zum ,Leitfaden Sprachnachweis® des

Goethe-Instituts; — 7 C 22.08 — zu Flugplandaten angebli-
cher CIA-Fliige, vgl dazu auch Nr. 4.19.8) entschieden,
dass allein die formale Einstufung einer Information als
Verschlussssache einen Anspruch auf Informationszu-
gang noch nicht ausschliefit. Vielmehr muss die Einstu-
fung auch materiell gerechtfertigt sein, was ein Gericht
u. U. durch Beiziehung der fraglichen Unterlagen nach-
zupriifen hat.

Kasten zuNr. 2.1.8

Auszug aus dem Urteil des BVerwG vom
29. Oktober 2009 — 7 C 21.08 —

,Jedenfalls nach dem Sinn und Zweck des §3
Nummer 4 IFG sowie nach der damit untrennbar ver-
bundenen Systematik des § 3 IFG kommt es auf die ma-
terielle Richtigkeit der Einstufung als Verschlusssache
an. § 3 IFG schiitzt nach der amtlichen Uberschrift be-
sondere 6ffentliche Belange gegen Nachteile, die ihnen
drohen, falls eine Information bekannt wird. Die nur
formale Einstufung als Verschlusssache ist losgeldst von
den eventuell hinter ihr stehenden materiellen Geheim-
haltungsbediirfnissen nicht schutzwiirdig. Den &ffentli-
chen Belangen drohen keine Nachteile, wenn eine als
Verschlusssache eingestufte Information bekannt wird,
es sei denn, die Einstufung entspricht den materiellen
Geheimhaltungsbediirfnissen, wie sie in § 3 Num-
mer 4 VSA i. V.m. § 4 SUG geregelt sind. Es besteht
kein Grund fiir die Annahme, der Gesetzgeber habe in
§ 3 Nummer 4 IFG einen Ausschlusstatbestand schaffen
wollen, der nicht in vergleichbarer Weise wie die ande-
ren Ausschlusstatbestinde dem Schutz materieller 6f-
fentlicher Belange dient. Zwar 16st bereits die formelle
Einstufung als Verschlusssache fiir den damit befassten
Bediensteten eine Pflicht zur Vertraulichkeit aus. Sie be-
steht aber nur zum Schutz der materiellen Geheimhal-
tungsbediirfnisse, wie sie in der Verschlusssachenan-
weisung geregelt sind. Nur von einer ihr entsprechenden
Einstufung als Verschlusssache ldsst sich sagen, dass die
mit ihr begriindete Pflicht zur Vertraulichkeit in der Ver-
schlusssachenanweisung geregelt ist, wie der Wortlaut
der Vorschrift es verlangt. Fiir das Verhiltnis der Be-
horde zu auBlenstehenden Dritten ist aber weniger die
Pflicht ihrer Bediensteten zur Vertraulichkeit mafBgeb-
lich, sondern die mit ihr gegebenenfalls verbundenen
materiellen Geheimhaltungsinteressen.

[...] Ob der Klédger einen Anspruch auf Zugang zu dem
Leitfaden Sprachnachweis des Goethe-Instituts hat,
héngt danach davon ab, ob die materiellen Vorausset-
zungen fiir eine Einstufung des Leitfadens als Ver-
schlusssache vorliegen. [...] Die Beklagte behauptet
dies, ohne ihre Behauptung durch konkrete Darlegun-
gen zum Inhalt des Leitfadens nachvollziehbar zu ma-
chen. Ob ihre Behauptung zutrifft, hingt deshalb davon
ab, welchen Inhalt der Leitfaden tatsdchlich hat und ob
sein Bekanntwerden geeignet ist, die von der Beklagten
heraufbeschworene Gefahr herbeizufiihren. Dies wird
das Verwaltungsgericht nur dann nachpriifen kénnen,
wenn es den Leitfaden als entscheidungserhebliche Un-
terlage zur ndheren Nachpriifung seiner materiell zutref-
fenden Einstufung als Verschlusssache beizieht.*

2. Tatigkeitsbericht zur Informationsfreiheit
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Ich begriile diese deutlichen Ausfiihrungen des Bundes-
verwaltungsgerichts und appelliere an die Behorden, bei
Antrigen auf Zugang zu eingestuften Informationen stets
sehr sorgfiltig zu priifen, ob die Einstufung materiell
(noch) begriindet ist. Die Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts strahlen auch auf meine eigene Kontrolltitigkeit
aus. Wenn es fiir den Ablehnungsgrund des § 3 Num-
mer 4 IFG malgeblich darauf ankommt, ob die Einstu-
fung zu Recht erfolgt ist, und ein Gericht dies iiberpriifen
konnte, muss auch ich die Moglichkeit haben, mich bei
entsprechenden Eingaben von der RechtméfBigkeit einer
Einstufung zu tiberzeugen. Die Behorden diirften mir da-
her eine hierzu erforderliche Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen nicht verweigern. Auch wenn ich in vie-
len Fillen aus Kapazititsgriinden zu einer solchen
inhaltlichen Priifung nicht in der Lage sein werde, behalte
ich mir vor, in Einzelfdllen von dieser Kompetenz Ge-
brauch zu machen.

2.1.9 Wie offen ist die Diplomatie?

Zur schwierigen Abgrenzung zwischen Transparenz und
dem Schutz auflenpolitischer Belange hat das Bundesver-
waltungsgericht Leitlinien gesetzt.

Zwar werden die internationalen Beziehungen in der mo-
dernen westlichen Demokratie nicht mehr allein in dunk-
len Hinterzimmern verhandelt. Dennoch ist die interna-
tionale Diplomatie auch heute noch in weiten Bereichen
von Vertraulichkeit geprigt. Auf der anderen Seite hat
sich das Demokratieverstindnis der Offentlichkeit in der
Weise gewandelt, dass die Biirgerinnen und Biirger auch
in diesem Bereich wissen wollen, was die von ihnen legi-
timierten staatlichen Institutionen tun. Folgerichtig hatte
ich mich im Berichtszeitraum mit einigen Eingaben zu
befassen, bei denen es vor allem darum ging, das Verhilt-
nis zwischen Transparenz und notwendiger diplomati-
scher Vertraulichkeit unter dem Blickwinkel des Informa-
tionsfreiheitsgesetzes auszutarieren.

Die Gesetzeslage ist scheinbar eindeutig: Nach § 3 Num-
mer | Buchstabe a IFG besteht dann kein Anspruch auf
Informationszugang, wenn das Bekanntwerden der Infor-
mation nachteilige Auswirkungen auf die internationalen
Bezichungen haben kann. So einfach ist die Sache im
konkreten Einzelfall dann aber nicht. So muss zum einen
geklart werden, ob das Bekanntwerden einer Information
sich kausal nachteilig auf die internationalen Beziechun-
gen auswirken kann, was nur aufgrund einer Progno-
seentscheidung moglich ist, die die zustdndige Behorde
treffen und begriinden muss. Dies ist zwar auch bei ande-
ren Ausnahmetatbestinden der Fall. Hier besteht aber die
Besonderheit, dass die Pflege der internationalen Bezie-
hungen noch immer stark von den politischen Erfahrun-
gen der beteiligten Personen und dem personlichen Ver-
trauensverhdltnis mit ausldndischen Vertretern gepragt
ist. Insofern ist es fiir Dritte auerordentlich schwierig,
die Prognoseentscheidung der Behorde nachzuvollziehen.
Das gilt sowohl fiir meine Uberpriifung, ob die Ableh-
nung eines Informationsersuchens rechtméBig war, als
auch fiir die gerichtliche Kontrolle von ablehnenden Ent-
scheidungen.

2. Tétigkeitsbericht zur Informationsfreiheit

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in einem Urteil
vom 29. Oktober 2009 nunmehr umfassend mit der An-
wendung von § 3 Nummer | Buchstabe a IFG befasst
(Urteil des BVerwG vom 29. Oktober 2009, — 7 C 22.08 ).
Hintergrund war der beim BMVBS gestellte Antrag auf
Auskunft tiber bestimmte Flugbewegungen angeblich von
der amerikanischen CIA durchgefiihrter illegaler Fliige.
Ich habe iiber diesen Fall bereits in meinem
1. Tétigkeitsbericht zur Informationsfreiheit unter einem
anderen Blickwinkel berichtet (1. TB Nr. 4.12.4; siche
auch unten Nr. 4.19.8).

Das Bundesverwaltungsgericht hat zunéchst klargestellt,
dass § 3 Nummer 1 Buchstabe a IFG der informations-
pflichtigen Stelle einen Beurteilungsspielraum in der
Frage einrdume, was nachteilige Auswirkungen auf die
internationalen Beziehungen seien. Ob diese nachteiligen
Auswirkungen durch das Bekanntwerden der Informatio-
nen eintreten konnen, erfordere eine Prognoseentschei-
dung dieser Stelle. Fiir die Regelung der auswirtigen Be-
ziehungen rdume das Grundgesetz der Bundesregierung
einen weiten Gestaltungsspielraum ein, innerhalb dessen
die Bundesregierung die auBenpolitischen Ziele und die
verfolgte Strategie bestimme. Dieser Spielraum entziche
sich mangels rechtlicher Kriterien weitgehend einer ge-
richtlichen Kontrolle. Auch ob das Bekanntwerden einer
Information diesen Zielen gegeniiber einem bestimmten
Staat und der zu ihrer Erreichung verfolgten Strategic ab-
traglich sei, konne nur durch die Bundesregierung beur-
teilt werden. Nur sie kdnne bewerten, ob eine erwartete
Einwirkung auf die auswirtigen Bezichungen hingenom-
men werden konne oder vermieden werden solle.

Das Gericht stellt auch an den Grad der Gewissheit, ob
sich das Bekanntwerden nachteilig auswirken kann, keine
hohen Anforderungen. Gerichtlich kénne nur iiberpriift
werden, ob die Prognose plausibel und nachvollziehbar,
der Sachverhalt zutreffend und vollstindig ermittelt wor-
den sei und keine offensichtlich fehlerhaften, insbeson-
dere in sich widerspriichlichen Prognosen vorgenommen
worden seien. Interessant ist auch die Feststellung des
Gerichts, dass die informationspflichtige Stelle bei der
Beurteilung der nachteiligen Auswirkungen auf die inter-
nationalen Beziehungen alle denkbaren Verwendungs-
moglichkeiten der Informationen im Auge haben und
diese objektiv im Hinblick auf die Auswirkungen auf die
Beziehungen zu einem bestimmten Staat priifen miisse.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass den Behorden ein weiter
— gerichtlich nicht iiberpriifbarer — Beurteilungsspielraum
eingerdumt ist, was tiberhaupt als nachteilige Auswirkun-
gen in Betracht kommt und ob sich die Herausgabe der
beantragten Informationen tatséchlich nachteilig auswir-
ken konnte. Fiir meine eigene Kontrolle bedeutet dies,
dass diese sich ebenfalls im Wesentlichen auf eine Plausi-
bilitdtspriifung beschranken muss.

Der Schutz der diplomatischen Beziehungen ist selbstver-
standlich auch in solchen Fillen zu berticksichtigen, wo
es um das Verhéltnis zu den Organen der Europédischen
Union und ihren Mitgliedstaaten geht. Deshalb ist auch
die Verweigerung der Herausgabe ciner Klageschrift ei-
nes Mitgliedstaates vor dem Europdischen Gerichtshof
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(vgl. Nr.4.19.9 sowie 1.TB zur Informationsfreiheit
Nr. 4.5.3) nicht zu beanstanden, wenn die Bundesregie-
rung einen Nachteil der Beziehungen zum Mitgliedstaat
nachvollziehbar begriindet und sich dabei auch auf die
ausdriickliche Ablehnung der Herausgabe durch den be-
troftenen Mitgliedstaat beruft.

Der weite — gerichtlich nicht iiberpriifbare — Gestaltungs-
spielraum entbindet die informationspflichtigen Stellen
jedoch nicht von der generellen Verpflichtung, den Aus-
nahmetatbestand moglichst eng auszulegen und der
Transparenz so weit wie moglich Vorrang einzurdumen.
Die eher offene Praxis des hier in erster Linie (aber nicht
ausschlieBlich) betroffenen Auswértigen Amtes gab bis-
her erfreulicherweise keinen Anlass zu grundsétzlicher
Kritik an der Gewéhrung des Informationszugangs (vgl.
Nr. 3.3.3).

2.1.10 Wie sind Dritte zu beteiligen?

Das Verfahren zur Beteiligung Dritter bei IFG-Antrdgen
wirft Fragen auf und war wiederholt Gegenstand von
Eingaben.

Das Gesetz trifft an mehreren Stellen Regelungen zur Be-
teiligung von Drittbetroffenen. Zunéchst ist nach § 8
Absatz 1 [FG einem Dritten Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben, wenn seine Belange durch einen Antrag
auf Informationszugang nach dem IFG beriihrt sind. Die
Beteiligung erfolgt grundsitzlich von Amts wegen. Wann
konkret ein solches Verfahren durchzufiihren ist, geht aus
den §§ 5, 6 und 7 IFG hervor. Eine zentrale Rolle nehmen
hierbei die beiden erstgenannten Vorschriften ein:

Gemal § 5 Absatz 1 IFG ist ein Zugang zu Informatio-
nen, die personenbezogene Daten Dritter enthalten, nur
mdglich, soweit der Dritte eingewilligt hat oder das Infor-
mationsinteresse des Antragstellers das schutzwiirdige In-
teresse des Dritten am Ausschluss des Informationszu-
gangs Uberwiegt. Zudem wird die Weitergabe besonderer
Arten personenbezogener Daten im Sinne des § 3 Ab-
satz 9 BDSG gem. § 5 Absatz 1 Satz 2 IFG von der aus-
driicklichen Einwilligung des Dritten abhiangig gemacht.

Dabei entspricht der Begriff der personenbezogenen Da-
ten i. S. d. § 5 Absatz 1 IFG der Legaldefinition des § 3
Absatz 1 BDSG. Diese Gesetzesbestimmung begrenzt
den Schutzbereich auf natiirliche Personen. Damit ge-
wihrleistet die Vorschrift bei der Priifung von Informa-
tionsersuchen den Schutz personenbezogener Daten und
grenzt Informationszugang und Datenschutz voneinander
ab.

Kasten zuNr. 2.1.10

§ 3 Absatz 1 und Absatz 9 BDSG

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben
iiber personliche oder sachliche Verhiltnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren natiirlichen Person (Be-
troffener).

(9) Besondere Arten personenbezogener Daten sind
Angaben iiber die rassische und ethnische Herkunft,
politische Meinungen, religiése oder philosophische
Uberzeugungen, Gewerkschaftszugehorigkeit, Gesund-
heit oder Sexualleben.

Die zweite der beiden in § 5 Absatz 1 IFG genannten Al-
ternativen sieht eine Einwilligung des Betroffenen in die
Weitergabe seiner personenbezogenen Daten vor. Auch
wenn sie systematisch erst an zweiter Stelle angefiihrt
wird, sollte bei entsprechenden Antrdgen zunichst nach
der Einwilligung gefragt werden.

Denn die an erster Stelle genannte Interessenabwéagung
kann das Einholen der Einwilligung durch die Beteili-
gung des Dritten nicht einfach ersetzen. Es handelt sich
nicht um zwei gleichwertige Alternativen, zwischen de-
nen frei gewidhlt werden konnte. Der Gesetzestext rdumt
lediglich die Moglichkeit ein, in bestimmten Féllen trotz
versagter Einwilligung den Informationszugang zu ge-
wihren (vgl. Nr. 4.11.5).

Sofern ein Antrag auf Information auch den Zugang zu
personenbezogen Daten Dritter im Sinne des § 5 Absatz 1
und 2 IFG betrifft, muss dieser ausnahmsweise begriindet
werden (§ 7 Absatz 1 Satz 3 IFG). Die Begriindung ist
von der Behorde im Vorfeld der Beteiligung einzufor-
dern. Der Dritte soll so die Moglichkeit erhalten, besser
iiber eine eventuelle Weitergabe von Informationen ent-
scheiden zu konnen. Die Drittbetroffenen wéren dann ge-
malB § 5 Absatz 1 IFG i. V. m. § 8 Absatz 1 IFG entspre-
chend zu beteiligen.

Neben dem Schutz personenbezogener Daten darf auch
der Zugang zu Betriebs- und Geschéaftsgeheimnissen nur
gewidhrt werden, wenn der Drittbetroffene eingewilligt
hat (§ 6 Satz 2 IFG). In Anbetracht der Schwierigkeit fiir
Behorden, Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse als solche
zu erkennen, kann ein entsprechendes Drittbeteiligungs-
verfahren aus mehreren Griinden hilfreich sein (vgl. auch
Nr. 2.1.3). Die informationspflichtige Stelle muss bertick-
sichtigen, dass trotz des Vorliegens oder der Geltendma-
chung von Betriebs- und Geschiftsgeheimnissen der
Dritte sein Einverstdndnis zum Informationszugang ertei-
len kann. Sollte er sich dagegen auf den Schutz von Be-
triebs- und Geschéftsgeheimnissen berufen, kann die
Behorde diese Angaben in ihre Priifung, ob die Voraus-
setzungen des § 6 Satz 2 IFG tiberhaupt erfiillt sind, mit
einbeziehen. Letztlich muss dann aber die Behorde ent-
scheiden, ob sie ein Betriebs- und Geschéftsgeheimnis
annimmt und bei fehlender Einwilligung den Informa-
tionszugang versagt. Sie kann sich nicht einfach auf die
Angaben des Dritten berufen (vgl. Nr. 4.15.5).

Ein Drittbeteiligungsverfahren ist in der Regel also nicht
nur obligatorisch, sondern kann die Priifung eines Antra-
ges auf Informationszugang auch erleichtern.

Kommt es zu einer Drittbeteiligung, ist die Bestandskraft
der Entscheidung gegeniiber dem Dritten oder bei Anord-
nung der sofortigen Vollzichung der Ablauf von zwei
Wochen seit Bekanntgabe der Anordnung an den Dritten
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abzuwarten, bevor Zugang zu Unterlagen gewéhrt oder
Auskiinfte erteilt werden konnen.

Besonders problematisch ist die Frage, ob bei einer Betei-
ligung eines Dritten diesem personenbezogene Daten des
Antragstellers iibermittelt werden diirfen:

Obwohl Antrage nach IFG grundsétzlich formlos gestellt
werden konnen, wird regelmifig ein schriftlicher Antrag
mit Begriindung erforderlich sein, wenn Belange Dritter
im Sinne von § 5 Absatz 1 und 2 oder § 6 betroffen sind.
Sofern Anhaltspunkte dafiir vorliegen, dass ein Dritter ein
schutzwiirdiges Interesse am Ausschluss des Informa-
tionszugangs haben kann, gibt die Behorde ihm schrift-
lich Gelegenheit zur Stellungnahme. Dazu wird es in der
Regel nicht erforderlich sein, den Dritten iiber die Identi-
tat des Antragstellers zu unterrichten, damit dieser iiber
seine Einwilligung in die Freigabe seiner personenbezo-
genen Daten oder seiner Betriebs- und Geschéftsgeheim-
nisse entscheiden kann. SchlieBlich ist es flir den Dritten
im Ergebnis unerheblich, wer den Antrag gestellt hat, da
mit einer Freigabe die Daten faktisch allgemein zuging-
lich gemacht werden. Etwas anderes kann fiir den Inhalt
der Begriindung gelten. Dieser konnte ein Grund fiir die
Einwilligungsentscheidung sein. Die Begriindung im
Volltext wiederzugeben, erscheint aber nicht zwingend
erforderlich.

Eine Ubermittlung personenbezogener Daten des Antrag-
stellers an den betroffenen Dritten ist jedenfalls zur Bear-
beitung seines Antrages in Erfiillung der gesetzlichen
Aufgabe der informationspflichtigen Stelle im Sinne des
§ 16 Bundesdatenschutzgesetz nicht erforderlich.

Sollte im Einzelfall der Dritte auf einer Nennung des An-
tragstellers bestehen oder diese aus anderen Griinden er-
forderlich sein, sollte zuvor der Antragsteller nach seinem
Einverstindnis gefragt werden.

Aus datenschutzrechtlichen Griinden sollte die Behorde
den Antragsteller aber ohnehin immer zunéchst fragen,
ob er hinsichtlich der Daten des Dritten einer Schwirzung
oder Abtrennung der Daten zustimmt. Nach § 7 Ab-
satz 2 IFG kann sich der Antragsteller auch mit einer Un-
kenntlichmachung der Informationen, die Belange Dritter
beriihren, einverstanden erkldren. Dann ist das zuvor be-
schriebene Verfahren nach § 8 IFG entbehrlich und die
Daten des Dritten werden geschiitzt. Im Ergebnis ist dann
auch eine schnellere Entscheidung der Behorde moglich,
da Drittbeteiligungsverfahren mitunter sehr lange dauern
konnen, wie ich mehrfach feststellen musste.

2.1.11 Was ist bei den Gebiihren zu beachten?

Die Erhebung von Gebiihren und Auslagen scheint sich in
den iiberwiegenden Fillen im Rahmen des Gesetzes zu
bewegen. Trotzdem ist die Praxis der Gebiihrenerhebung
noch verbesserungsfihig.

Bei meinen Beratungs- und Kontrollbesuchen in ver-
schiedenen Bundesbehdrden (vgl. Nr. 3.3) hat sich ge-
zeigt, dass die Gebiihrenerhebung iiberwiegend moderat
und damit informationszugangsfreundlich und nicht ab-
schreckend gestaltet wird. In vielen Fallen wird auch
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ganz auf die Erhebung von Gebiihren verzichtet. Wie die
Eingaben zeigen, treten in Einzelfdllen jedoch Schwierig-
keiten auf.

Die Erhebung der Gebiihren bei Informationsantrigen
richtet sich ausschlieBlich nach § 10 IFG und der Infor-
mationsgebiithrenverordnung (IFGGebV). Einzelne Be-
horden versuchen hingegen immer wieder, die Gebiihren
nach allgemeinen gebiihrenrechtlichen Vorschriften oder
fiir sie geltenden Spezialvorschriften (wie z. B. der Ver-
ordnung iiber die Gebiihren und Auslagen fiir Amtshand-
lungen der Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes) zu
berechnen (vgl. Nr. 3.3.4). Dies ist schon deshalb rechts-
widrig, weil die IFGGebV eine Spezialnorm ist, die ande-
ren Vorschriften iiber die Gebiihrenerhebung vorgeht.
Zudem ist es gerade Zweck der speziellen Kostenvor-
schriften des IFG und der IFGGebV, den Informationszu-
gang nicht durch abschreckende Gebiihren zu verhindern.

Die Gebiihren koénnen sich nach § 10 Absatz 2 IFG
durchaus am jeweils entstandenen Verwaltungsaufwand
orientieren. Sie sind dabei aber so zu bemessen, dass das
Recht auf Informationszugang wirksam in Anspruch ge-
nommen werden kann. Damit ist der Gesetzgeber be-
wusst vom Prinzip der Kostendeckung abgewichen, um
den freien Zugang zu Informationen auf diese Weise zu
fordern. Tragendes Prinzip der Gebiihrenerhebung ist
deshalb gerade nicht die Kostendeckung, sondern die
Forderung des Informationszugangs durch moderate Ge-
biihren. Die mogliche Beriicksichtigung des Verwaltungs-
aufwands hat deshalb vor allem den Zweck, dass die Pra-
xis der Gebiihrenerhebung durch eine Behorde in sich
stimmig und plausibel ist. Bei gleichem Aufwand soll
auch eine gleich hohe Gebiihr erhoben werden. Es ist des-
halb in der Regel nicht zuldssig, Stundensitze der mit der
Bearbeitung befassten Beschiftigten eins zu eins auf die
Gebiihr zu tibertragen (vgl. 1. TB zur Informationsfreiheit
Nr. 2.2.8).

Bei der Gebiithrenmessung fiir die Bearbeitung von Antré-
gen nach dem IFG kann auch das sogenannte Aquivalenz-
prinzip nur sehr eingeschriankt angewandt werden. Nach
diesem Prinzip soll sich die Hohe der Gebiihren am indi-
viduellen Wert bemessen, den die Verwaltungsleistung
fiir den Antragsteller hat. Da der Zugang zu Informatio-
nen nach dem IFG voraussetzungslos zu gewédhren ist,
kann der individuelle Nutzen fiir den Antragsteller von
der Behorde in der Regel nicht festgestellt werden.

Immer wieder stelle ich fest, dass bei der Bemessung der
Gebiihren Kriterien zugrunde gelegt werden, die hierfiir
nicht herangezogen werden diirften.

So muss es ein Antragsteller nicht hinnehmen, dass eine
schlechte Behordenorganisation zu seinen Lasten geht.
Eine untibersichtliche Aktenfiihrung oder eine unzurei-
chend gefiihrte Registratur erhdhen zwar den Aufwand
beim Finden von Vorgédngen. Dieser erhohte Aufwand ist
von der Behdrde zu verantworten und darf nicht auf den
Antragsteller abgewdlzt werden.

Gerade in Behorden, die nur wenige Informationsersu-
chen nach dem IFG zu bearbeiten haben, verursacht die
rechtliche Priifung des Antrages hiufig einen hdheren
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Aufwand als bei Behdrden, die vielféltige Erfahrungen
mit dem IFG haben. Zudem ist der Aufwand beim ersten
Antrag oft hoher als bei Folgeantrigen. Auch diese As-
pekte diirfen grundsétzlich nicht in die Bemessung der
Gebiihren einbezogen werden. Vielmehr ist hier nach ob-
jektiven Kriterien der fiktive Routinefall zugrunde zu le-
gen. Auch die rechtliche Priifung von Zustdndigkeiten
und Ausnahmetatbestdnden darf hinsichtlich ihres zeitli-
chen Aufwandes nicht dem Antragsteller in Rechnung ge-
stellt werden. Dies ergibt sich schon daraus, dass die glei-
chen Priifungen auch dann anfallen, wenn der Antrag
aufgrund eines Ausnahmetatbestandes abgelehnt wird. In
diesem Falle kommt eine Gebiihrenerhebung aber nicht in
Betracht.

Entscheidend fiir die Gebiihrenhdhe ist hingegen der Auf-
wand, der unmittelbar mit der Durchfithrung des Informa-
tionszugangs zusammenhéngt. Hierzu gehort z. B. das
Aussondern geheimhaltungsbediirftiger Informationen
nach § 7 Absatz 2 IFG oder das Verfahren zur Beteili-
gung Dritter nach § 8 IFG.

Wie ich bereits in meinem 1. Tatigkeitsbericht zur Infor-
mationsfreiheit betont habe (dort Nr. 2.2.8), ist fiir einen
Standardfall nicht etwa der Mittelwert zwischen der ge-
ringstmoglichen und der hoéchstmoglichen Gebiihr zu-
grunde zu legen. Vielmehr ist der Standardfall als derje-
nige zu betrachten, der die niedrigste Gebiihr der
jeweiligen Gebiihrenziffer auslost. Hohere Gebiihren
konnen nur bei einem gegeniiber dem Durchschnitt hohe-
ren Aufwand berechnet werden. Bei einem auflerordent-
lich geringen Aufwand besteht immer die Mdglichkeit,
gemdl § 2 IFGGebV aus Billigkeitsgriinden ganz auf
eine Gebiihrenerhebung zu verzichten.

2.1.12 Informationszugang zu Dokumenten

eines Amtshilfeersuchens

Wird eine Bundesbehérde von einer anderen Bundes-
oder Landesbehérde um Amtshilfe gebeten, stellt sich die
Frage, zu welchen Informationen Biirgerinnen und Biir-
ger bei der ersuchten Behorde Zugang haben.

Besonders umstritten sind die Fille, in denen eine Bun-
desbehdrde von der Behorde eines Landes um Amtshilfe
ersucht wird, in dem es kein Informationsfreiheitsgesetz
gibt, und sich ein Antrag auf Informationszugang genau
auf diese Vorgidnge bezieht. So werden beispiclsweise
Entscheidungen der oOrtlichen Auslédnderbehdrden iiber
dauerhafte Visa Bestandteil der Vorgénge beim Auswarti-
gen Amt.

Von Seiten dieser Lander wird argumentiert, iber das In-
formationsfreiheitsgesetz des Bundes wiirden auf diese
Weise Informationen zuginglich, die nach dem Willen
des Landesgesetzgebers nicht zugénglich sein sollen. Das
Recht auf Informationszugang nimmt hierauf jedoch nur
bedingt Riicksicht.

Bezieht sich ein Antrag auf Informationszugang auf Un-
terlagen, die im Rahmen der Amtshilfe bei der ersuchten
Behorde entstanden sind, kann der Informationszugang
nicht allein mit dem Verweis auf die Amtshilfe fiir eine

andere Behorde verweigert werden. Die mir hier entge-
gengehaltenen Ausnahmetatbestidnde greifen nicht.

Aus § 3 Nummer 5 [FG ergibt sich ausdriicklich, dass das
IFG grundsétzlich auch solche Informationen erfasst, die
eine Bundesbehorde von einer anderen Behdrde bekom-
men hat. Dabei spielt es keine Rolle, wo diese Informa-
tionen herkommen. Nach der bewussten Entscheidung
des Gesetzgebers sollen auch solche Informationen
grundsitzlich zugénglich sein, die aus den Landern oder
z. B. von Institutionen oder Mitgliedstaaten der EU stam-
men. Da das IFG insoweit keine Einschrankung enthélt,
kommt es auch nicht darauf an, ob fiir die Ursprungsbe-
horde, aus der die Informationen kommen, ein Informa-
tionsfreiheitsgesetz existiert und falls ja, ob die Informa-
tionen dort zugdnglich wiéren. Ein Anspruch auf
Informationszugang besteht lediglich dann nicht, wenn
die entsprechenden Unterlagen nur voriibergehend beige-
zogen sind und nicht Bestandteil der eigenen Vorgénge
werden sollen. Ubertragen auf die Amtshilfe bedeutet
das, dass das Amtshilfeersuchen sowie die im Rahmen
der Vornahme der Amtshilfe entstandenen Informationen
einschlieBlich des Ergebnisses der Amtshilfe grundsétz-
lich zugénglich sind, wenn nicht andere Ausschluss-
griinde vorliegen. Denn diese Informationen verbleiben
in der Regel dauerhaft in den Vorgéngen der ersuchten
Behorde. Zur Veranschaulichung mitgeschickte Original-
akten sind jedoch in der Regel nicht zugénglich, da sie
nach Vornahme der Amtshilfe zuriickgeschickt und damit
nicht Bestandteil der eigenen Vorgédnge werden.

Dariiber hinaus wurde argumentiert, die Amtshilfe sei ei-
ner Verwaltungsentscheidung gleichsam nur vorgelagert
und deshalb ein Informationszugang regelméafig nach § 4
Absatz 1 Satz 1 IFG ausgeschlossen. Das Amtshilfeersu-
chen sowie die weiteren Informationen, die sich auf die
Vornahme der Amtshilfe selbst beziehen, stellen nicht
den Entwurf zu einer Entscheidung dar und zwar weder
einer solchen der um Amtshilfe ersuchenden Behorde
noch der ersuchten Behdrde. Auch wenn man das Ersu-
chen als vorbereitende Arbeit betrachten konnte, so dient
das Dokument jedenfalls nicht der unmittelbaren Vorbe-
reitung einer Entscheidung. Dies wére nur dann der Fall,
wenn die im Ersuchen enthaltenen Informationen in eine
ganz konkret bevorstehende Entscheidung miinden wiir-
den. Dies ist jedoch nicht Zweck des Ersuchens, das le-
diglich den Anlass zu den Amtshilfehandlungen der er-
suchten Behorde gibt. §4 Absatz 1 Satz 1 IFG soll
sicherstellen, dass Behorden in ihrer Willensbildung nicht
beeinflusst werden konnen. Grundlagen, Fakten und
Sachverhaltsdarstellungen, die einer Entscheidungsfin-
dung vorausgehen, beeinflussen die Willensbildung nicht
und sind daher von dem Ausnahmetatbestand des § 4
Absatz 1 Satz 1 IFG nicht erfasst.

Auch der Informationszugang zu den Ergebnissen einer
Amtshilfetitigkeit kann nicht mit dem Verweis auf § 4
Absatz 1 Satz 1 IFG verweigert werden, da sie regelméa-
Big ein Resultat der Beweiserhebung darstellen. Dieses
dient nicht der unmittelbaren Vorbereitung der behdrdli-
chen Entscheidung, wie §4 Absatz 1 Satz2 IFG aus-
driicklich klarstellt.

2. Tétigkeitsbericht zur Informationsfreiheit
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In einem Fall wurde mir entgegengehalten, die ersuchte
Behorde sei gar nicht der richtige Anspruchsgegner. Sie
sei nicht die federfithrende Stelle und damit nicht zur Ver-
fiigung iiber die Informationen berechtigt. Diese Auffas-
sung trifft ebenfalls nicht zu. Gemél § 7 Absatz 1 Satz |
ist jede Bundesbehorde anspruchsverpflichtet, die zur
Verfiigung tiber die Informationen berechtigt ist. Zur Ver-
fiigung berechtigt ist eine Behorde selbstverstdndlich
auch tber diejenigen Informationen, die ihr im Wege der
Amtshilfe nicht nur voriibergehend zur Verfiigung gestellt
worden sind. Die ersuchte Behorde ist fiir alle Handlun-
gen, die sie selbst im Rahmen der Amtshilfe vornimmt,
auch verantwortlich und damit fiir diesen Ausschnitt aus
dem gesamten Verfahren auch die federfiihrende Be-
horde. Es kommt weder darauf an, wo die Informationen
herkommen, noch darauf, wer in dem dahinter stehenden
Verfahren eine verbindliche Entscheidung triftt.

Wird also eine Bundesbehorde im Wege der Amtshilfe
von einer anderen Behorde in Anspruch genommen, so
sind im Ergebnis die dabei anfallenden Informationen mit
Ausnahme voriibergehend {ibergebener Originalakten
grundsitzlich vom Anspruch auf voraussetzungslosen
Zugang zu Informationen erfasst.

2.1.13 Wer hat Angst vorm schwarzen
Mann ...?

Die Beweggriinde fiir einen Antrag auf Zugang zu Infor-
mationen und Angaben iiber den Antragsteller sind
— aufler in den Fillen des § 7 Absatz 1 Satz 3 IFG — véllig
unerheblich.

Ein Antrag auf Zugang zu Informationen ist im Allgemei-
nen an keine bestimmte Form gebunden. Er kann schrift-
lich, elektronisch, miindlich oder auch telefonisch gestellt
werden. Sofern das Informationsersuchen nicht begriindet
werden muss, sind etwaige Beweggriinde und Absichten
des Antragstellers oder Informationen iiber ihn vollig ir-
relevant. Solche Angaben diirfen bei der Bearbeitung des
Antrages und der Entscheidung iiber den Informations-
wunsch keine Rolle spielen.

Wiederholt musste ich feststellen, dass Behorden Nach-
forschungen iiber die Antragsteller angestrengt hatten
oder sich scheinbar von beruflichen oder personlichen
Hintergriinden der Antragsteller beeinflussen lieen (vgl.
Nr. 4.3.4,4.11.5, 4.15.4). Das sog. ,,googeln“ von Perso-
nen erschien ihnen in einigen Féllen als legitimes Mittel,
um sich ein erstes Urteil zu bilden.

Kasten zuNr. 2.1.13

§ 7 Absatz 1 Satz 3 IFG

Betrifft der Antrag Daten Dritter im Sinne von § 5
Absatz 1 und 2 oder § 6 IFG, muss er begriindet werden.

Fir die Bearbeitung eines Informationsersuchens sind
Beruf, Religionszugehdrigkeit, Mitgliedschaft in einem
Verein, Biirgerinitiative etc., Informationsinteresse, Hau-
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figkeit der Informationsersuchen oder andere Verbindun-
gen zur Behdrde nicht zu berticksichtigen bzw. zu priifen.
Vor allem diirfen derartige Angaben die Entscheidung
iiber den Zugangsantrag nicht beeinflussen. Diese Ent-
wicklung halte ich fiir bedenklich und werde sie kritisch
beobachten.

2.1.14 Auch bei der Informationsfreiheit den
Datenschutz beachten!

Immer wieder taucht die Frage auf, wie die Behdorden mit
den Vorgdngen umgehen sollen, die im Zusammenhang
mit dem Verfahren nach dem IFG entstehen.

Die Gewdhrung bzw. Ablehnung eines Informationszu-
gangs nach dem IFG ist ein klassisches Verwaltungsver-
fahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die
hierbei entstehenden Vorgénge und Akten sind dement-
sprechend genauso zu behandeln wie in jedem anderen
Verwaltungsverfahren auch.

Der Antrag, seine Bearbeitung und Bescheidung ergeben
einen Verwaltungsvorgang, der entsprechend den allge-
meinen Regelungen zu registrieren und archivieren ist.

Sofern der Antragsteller eine natiirliche Person ist, wer-
den in einem Verfahren nach dem IFG auch dessen perso-
nenbezogene Daten erhoben. Dies gilt natiirlich auch
dann, wenn natiirliche Personen als Dritte an dem Verfah-
ren beteiligt sind. Dies bedeutet, dass im Umgang mit
diesen Daten wiederum die datenschutzrechtlichen Vor-
schriften beachtet werden miissen. Dies gilt insbesondere
fiir die Grundsitze der Erforderlichkeit, der Zweckbin-
dung und fiir die Loschung der personenbezogenen Da-
ten.

Erhilt eine Behorde einen Antrag auf Informationszu-
gang, so darf sie die in diesem Zusammenhang erhobenen
bzw. gespeicherten personenbezogenen Daten des An-
tragstellers nur (weiter-)verarbeiten und nutzen, wenn
dies zur Bearbeitung des Antrages unmittelbar erforder-
lich ist. Da der Informationszugang nach dem IFG vor-
aussetzungslos zu gewdhren ist, darf innerhalb der Be-
horde nicht nach dem Antragsteller recherchiert werden.
Es ist fiir die Bearbeitung des Antrages nicht erforderlich
zu wissen, in welchen anderen Angelegenheiten der An-
tragsteller mit der Behorde in Kontakt steht oder stand
(vgl. auch Nr. 2.1.13). Zuléssig ist allein die Priifung, ob
dem Antragsteller die begehrten Informationen bereits
vorliegen, da dies nach § 9 Absatz 3 IFG einen Ableh-
nungsgrund darstellt.

Eine Ubermittlung von Daten des Antragstellers an an-
dere offentliche Stellen kann ausnahmsweise dann zulds-
sig sein, wenn der Antrag nicht bei der zustindigen Be-
horde gestellt wurde und er an die zustidndige Behorde
weitergeleitet werden soll. Der Antragsteller ist dann liber
die Ubermittlung zu unterrichten. In allen anderen Fillen
ist eine Ubermittlung an andere Behorden unzulissig.
Insbesondere in Fillen, in denen sich der Antrag (auch)
auf Informationen bezieht, die die verfiigungsberechtigte
Behorde von einer anderen Behdrde erhalten und dauer-
haft in die eigenen Vorgénge aufgenommen hat, darf die
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Ursprungsbehorde nicht gefragt werden, ob sie mit einer
Herausgabe an den Antragsteller einverstanden wére. Die
nach § 7 Absatz | IFG zustdndige Behdrde muss viel-
mehr selbstindig tiber die Herausgabe auch dieser Infor-
mationen entscheiden.

Die personenbezogenen Daten des Antragstellers sowie
der Dritten unterliegen auch im Verfahren nach dem IFG
einer Zweckbindung. Jede Verarbeitung und Nutzung
dieser Daten fiir andere Zwecke ist grundsitzlich unzu-
lassig, sofern nicht eine der im Datenschutzrecht ge-
regelten Ausnahmen greift. Dies bedeutet, dass die In-
formationen grundsétzlich auch nicht fiir andere
IFG-Verfahren in der gleichen Behorde verarbeitet oder
genutzt werden diirfen.

Hinsichtlich der Aufbewahrung gilt auch fiir IFG-Vor-
ginge die in § 20 Absatz 2 BDSG verankerte daten-
schutzrechtliche Grundregel, dass personenbezogene Da-
ten zu loschen sind, wenn ihre Kenntnis fiir die
verantwortliche Stelle zur Aufgabenerfiillung nicht mehr
erforderlich ist. Um jeder Gefahr einer Diskriminierung
vorzubeugen, sollte die Speicherfrist moglichst kurz
bemessen werden. Dies bedeutet, dass nach Ablauf mog-
licher Rechtsmittelfristen kein Grund fiir eine weitere
Speicherung der Daten mehr besteht. Eine langere Spei-
cherung kann auch nicht damit gerechtfertigt werden,
dass gepriift werden miisse, ob der Antragsteller bereits
iiber die Informationen verfiigt. Es muss vielmehr in Kauf
genommen werden, dass diese Priifung nach einer
Loschung der Daten des Antragstellers nicht mehr so ein-
fach vorgenommen werden kann. Gesetzliche Aufbe-
wahrungsfristen konnen einer Loschung allerdings entge-
genstehen. In diesem Falle sind die Daten gemif3 § 19
Absatz 3 BDSG zu sperren. Sie stehen dann nur noch fiir
sehr eingeschrankte Zwecke zur Verfligung, etwa fiir die
Inanspruchnahme des datenschutzrechtlichen Auskunfts-
rechts oder auch fiir einen Informationszugang nach dem
IFG. Eine Nutzung gesperrter IFG-Vorgange zum Zwecke
der Priifung nach § 9 Absatz 3 IFG wére hingegen rechts-
widrig. Schlielich miissen auch fiir IFG-Verfahren die
archivrechtlichen Vorschriften zur Anbietung von Ar-
chivgut beachtet werden.

2.2 Rechtsprechung

Der freie und voraussetzungslose Zugang zu Verwal-
tungsinformationen und -vorgéngen fiir jedermann ist fiir
die Rechtskultur in Deutschland, die bislang vom Amits-
geheimnis geprigt war, etwas vollig Neues. Entsprechend
grof ist die Unsicherheit bei der Anwendung der neuen
Vorschriften, die ihrerseits viele Fragen aufgeworfen ha-
ben bzw. offen lassen. Bei meiner Tatigkeit habe ich da-
her immer wieder rechtliche Losungen fiir neue Fall-
gestaltungen zu entwickeln, fir die ich weder auf
Gerichtsentscheidungen noch auf juristische Fachliteratur
zuriickgreifen konnte. Umso wichtiger ist die Rolle, die
der Rechtsprechung in dieser Anfangsphase der Informa-
tionsfreiheit zukommt.

2.21 Rechtsprechung zum IFG — der Anfang

ist gemacht

Fiir die Anwendung des IFG kommt der Rechtsprechung
eine wichtige Rolle zu. Die ersten hochstrichterlichen
Entscheidungen liegen vor, aber viele Fragen sind noch

offen.

Angesichts der eher restriktiven Anwendung des IFG
durch eine Reihe von offentlichen Stellen des Bundes,
aber auch unklarer oder allgemein gehaltener Gesetzesbe-
stimmungen, die unterschiedliche Auslegungen zulassen,
hat sich in den letzten Jahren eine Reihe von Problem-
kreisen und Fragestellungen ergeben, wo nur noch die
Rechtsprechung weiterhelfen kann. Aufgrund der ortli-
chen Verteilung der entsprechenden Bundesbehdrden sind
es dabei einige wenige Verwaltungsgerichte, die einen
malgeblichen Einfluss haben, insbesondere in Berlin und
KolIn. Inzwischen liegt eine Reihe von Urteilen vor, na-
turgemal liberwiegend erstinstanzlich, die zwar nicht im-
mer meinem Verstdndnis des IFG entsprochen, aber zu-
mindest ein Stiick weit Klarheit gebracht haben.

So hat das VG Berlin in einer Reihe von Urteilen sog.
»~Regierungstitigkeit in den Bundesministerien vom An-
wendungsbereich des IFG ausgenommen (vgl. im Einzel-
nen Nr. 2.1.1). Hier bleibt abzuwarten, ob diese den Zie-
len des IFG eher zuwiderlaufende Gesetzesauslegung in
den hoheren Instanzen bestitigt wird.

Das VG Frankfurt hat meine Auffassung zum Verhéltnis
der in Spezialgesetzen enthaltenen Auspragung des allge-
meinen Amtsgeheimnisses zum von der Ausnahme des
§ 3 Nummer 4 Alt. 2 IFG geschiitzten besonderen Amts-
geheimnis weitgehend bestétigt (vgl. Nr. 4.19.3).

Das Bundesverwaltungsgericht hat in hochster Instanz in-
zwischen klargestellt, dass bei Dokumenten, die nach der
Verschlusssachenanordnung eingestuft sind, ein IFG-An-
trag zu einer Uberpriifung dieser Einstufung fiihren muss
und deren Berechtigung auch materiell von den Gerichten
iberpriift werden kann, und damit meine Rechtsauffas-
sung (vgl. 1. TB zur Informationsfreiheit Nr. 2.2.5) besté-
tigt.

Hochstrichterlich geklart wurde auch, dass die Annahme
eines Betriebs- oder Geschiftsgeheimnisses und damit
der Informationsausschluss nach § 6 Satz 2 IFG nur in
Betracht kommen kann, wenn die Herausgabe der Infor-
mation nachteilige Auswirkungen auf die Wettbewerbssi-
tuation des entsprechenden Unternehmens haben kann,
was impliziert, dass es sich insoweit iiberhaupt um Wett-
bewerb mit anderen Unternehmen befindet (vgl.
Nr. 2.1.3). Auch hier sehe ich mich durch die Rechtspre-
chung bestatigt.

Neben dem materiellen Gehalt der Urteile hat sich bei der
Rechtsprechung aber auch ein cher formal-verfahrens-
rechtliches Problem ergeben, namlich inwieweit die Ver-
waltungsgerichte iiberhaupt in eine vertiefte Priifung der
tatsdchlichen Umsténde, insbesondere der angeblich ge-
heimhaltungsbediirftigen Unterlagen als solchen, einstei-
gen. Haufig verlassen sich die Gerichte auf das Vorbrin-
gen der Behorde. So priift z. B. das Verwaltungsgericht
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Berlin (grundlegend Urteil vom 10. September 2008
— VG2 A 167.06 — ; vgl. hierzu auch Nr. 4.19.1) etwaige
Ausschlussgriinde anhand des Maf3stabs, ob deren Vorlie-
gen von der Behorde plausibel dargelegt werden konne.
Einer gerichtlichen Anforderung der fraglichen Akten be-
diirfe es demgegentiber nicht. Das IFG gehe im Grund-
satz davon aus, dass das Verwaltungsgericht eine
Entscheidung iiber Umfang und Bestehen von Informa-
tionszugangsanspriichen ohne Kenntnis der streitbefange-
nen amtlichen Unterlagen zu treffen habe.

Diesen Ansatz halte ich fiir bedenklich. Insbesondere in
Fillen, in denen ich nicht eingeschaltet bin und ggf. Ein-
sicht in die Unterlagen nehmen konnte, hat der Biirger da-
nach regelmdfBig schlechte Karten, da keine unabhingige
Instanz die tatsdchlichen Grundlagen der vorgebrachten
Geheimhaltungsgriinde, beispielsweise das Bestehen von
Betriebs- und Geschéftsgeheimnissen, iiberpriift. Ich habe
erhebliche Zweifel, ob dies mit der Rechtsschutzgarantie
des Artikel 19 Absatz 4 GG vereinbar ist. Ich halte es da-
her fiir erforderlich, dass sich die Gerichte in Verfahren,
in denen gerade streitig ist, ob und inwieweit die gesetzli-
chen Voraussetzungen einer Zugangsverweigerung vor-
liegen, Kenntnis vom Inhalt der geheim gehaltenen Un-
terlagen verschaffen. Um zu verhindern, dass durch die
gerichtliche Anforderung der Unterlagen diese dem
Akteneinsichtsrecht der Prozessbeteiligten (§ 100 Ab-
satz 1 VwGO) unterfallen und der Kliger somit auf die-
sem Wege vor einer gerichtlichen Sachentscheidung Ein-
sicht in die ihm materiell mdglicherweise verschlossenen
Informationen nehmen konnte, bedarf es hier der Mog-
lichkeit eines sog. In-camera-Verfahrens entsprechend
§ 99 Absatz 2 VwGO (vgl. Kasten). Da die Frage der An-
wendbarkeit von § 99 Absatz 2 VwGO auf Klageverfah-
ren nach dem IFG allerdings in Literatur und Praxis um-
stritten ist, wére zur Vermeidung von Rechtsunsicherheit
eine gesetzgeberische Klarstellung wiinschenswert.

Kasten zu Nr. 2.2.1

§ 99 VWGO

(1) Behorden sind zur Vorlage von Urkunden oder
Akten, zur Ubermittlung elektronischer Dokumente und
zu Auskiinften verpflichtet. Wenn das Bekanntwerden
des Inhalts dieser Urkunden, Akten, elektronischen Do-
kumente oder dieser Auskiinfte dem Wohl des Bundes
oder eines Landes Nachteile bereiten wiirde oder wenn
die Vorgénge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach
geheim gehalten werden miissen, kann die zustindige
oberste Aufsichtsbehdrde die Vorlage von Urkunden
oder Akten, die Ubermittlung der elektronischen Doku-
mente und die Erteilung der Auskiinfte verweigern.

(2) Auf Antrag eines Beteiligten stellt das Oberver-
waltungsgericht ohne miindliche Verhandlung durch Be-
schluss fest, ob die Verweigerung der Vorlage der
Urkunden oder Akten, der Ubermittlung der elektroni-
schen Dokumente oder der Erteilung von Auskiinften

rechtméBig ist. Verweigert eine oberste Bundesbehorde
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die Vorlage, Ubermittlung oder Auskunft mit der Be-
griindung, das Bekanntwerden des Inhalts der Urkun-
den, der Akten, der elektronischen Dokumente oder der
Auskiinfte wiirde dem Wohl des Bundes Nachteile be-
reiten, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht; Glei-
ches gilt, wenn das Bundesverwaltungsgericht nach § 50
fiir die Hauptsache zusténdig ist. Der Antrag ist bei dem
fiir die Hauptsache zustdndigen Gericht zu stellen. Die-
ses gibt den Antrag und die Hauptsacheakten an den
nach § 189 zustdndigen Spruchkorper ab. Die oberste
Aufsichtsbehorde hat die nach Absatz 1 Satz 2 verwei-
gerten Urkunden oder Akten auf Aufforderung dieses
Spruchkorpers vorzulegen, die elektronischen Doku-
mente zu libermitteln oder die verweigerten Auskiinfte
zu erteilen. Sie ist zu diesem Verfahren beizuladen. Das
Verfahren unterliegt den Vorschriften des materiellen
Geheimschutzes. Konnen diese nicht eingehalten wer-
den oder macht die zustindige Aufsichtsbehdrde gel-
tend, dass besondere Griinde der Geheimhaltung oder
des Geheimschutzes der Ubergabe der Urkunden oder
Akten oder der Ubermittlung der elektronischen Doku-
mente an das Gericht entgegenstehen, wird die Vorlage
oder Ubermittlung nach Satz 5 dadurch bewirkt, dass
die Urkunden, Akten oder elektronischen Dokumente
dem Gericht in von der obersten Aufsichtsbehorde be-
stimmten Raumlichkeiten zur Verfiigung gestellt wer-
den. Fiir die nach Satz 5 vorgelegten Akten, elektroni-
schen Dokumente und fiir die gemifl Satz § geltend
gemachten besonderen Griinde gilt § 100 nicht. Die Mit-
glieder des Gerichts sind zur Geheimhaltung verpflich-
tet; die Entscheidungsgriinde diirfen Art und Inhalt der
geheim gehaltenen Urkunden, Akten, elektronischen
Dokumente und Auskiinfte nicht erkennen lassen. Fiir
das nichtrichterliche Personal gelten die Regelungen des
personellen Geheimschutzes. [...]

2.2.2 Médoglichkeiten, den BfDl in ein

Gerichtsverfahren einzubeziehen

Eine verwaltungsprozessuale Beiladung kollidiert mit
meiner gesetzlich garantierten Unabhdngigkeit.

Die Rechte des Antragstellers, gegen eine ablehnende
Entscheidung der Behorde formliche Rechtsbehelfe (in
Gestalt von Widerspruch und verwaltungsgerichtlicher
Klage) einzulegen oder sich gemal § 12 Absatz 1 IFG an
mich zu wenden, stehen unverbunden nebeneinander. Sie
konnen alternativ, parallel oder nacheinander ausgeiibt
werden; meine Anrufung ist weder Voraussetzung noch
Hindernis fiir die Erhebung von Widerspruch und Klage.
Dementsprechend erfolgt meine Einschaltung in der Pra-
xis auch zu verschiedensten Verfahrenszeitpunkten. Pe-
tenten, die sich parallel zum gerichtlichen Klageverfahren
an mich wenden, verfolgen dabei hdufig das Ziel, meine
Stellungnahme in das Gerichtsverfahren einzubringen.

Dies hat in Einzelféllen dazu gefiihrt, dass das Verwal-
tungsgericht mich geméf § 65 VwGO zu dem Verfahren
beigeladen hat. Die Voraussetzungen einer Beiladung
sind nach meiner Auffassung jedoch nicht gegeben, da
angesichts meiner rechtlichen Stellung und meiner ge-
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setzlich garantierten Unabhéngigkeit die gerichtliche Ent-
scheidung iber einen individuellen Informationszu-
gangsanspruch nicht meine rechtlichen Interessen im
Sinne des § 65 Absatz 1 VwGO (vgl. Kasten) beriihrt.
Nach § 22 Absatz 4 Satz 2 BDSG bin ich in Ausiibung
meines Amtes unabhédngig und nur dem Gesetz unterwor-
fen. Meine Entscheidungen sind nicht verbindlich im
Rechtssinne und unterliegen deswegen auch keiner ge-
richtlichen Kontrolle. Ich sehe daher nicht, wie die
Entscheidung eines individuellen Rechtsstreits meine
Rechtsposition tangieren konnte. Auch wiirde die Beila-
dungsfolge der Rechtskrafterstreckung (§ 121 Nummer 1
i. V.m. § 63 Nummer 3 VwGO, vgl. Kasten) mit meiner
Unabhingigkeit bei der Priifung und Bewertung von mir
zu kontrollierender Sachverhalte kollidieren.

Gleichwohl bin ich im Regelfall selbst daran interessiert,
meinen Standpunkt und meine Sachkenntnis — sowohl
zum IFG im Allgemeinen als auch bezogen auf einen
konkreten Fall — in ein laufendes gerichtliches Verfahren
einzubringen. Ich gehe allerdings davon aus, dass hierfiir
auch andere prozessuale Formen zur Verfiigung stehen als
meine Beiladung.

Kasten zuNr. 2.2.2

§ 65 Absatz 1 VwGO

Das Gericht kann, solange das Verfahren noch nicht
rechtskréftig abgeschlossen oder in hoherer Instanz an-
hingig ist, von Amts wegen oder auf Antrag andere, de-
ren rechtliche Interessen durch die Entscheidung bertihrt
werden, beiladen.

§ 121 Nummer 1i. V. m. § 63 VwGO

Rechtskriftige Urteile binden, soweit liber den Streitge-
genstand entschieden worden ist, die Beteiligten und
ihre Rechtsnachfolger [...].

Beteiligte am Verfahren sind

1. der Klager,

2. der Beklagte,

3. der Beigeladene (§ 65)

4. [...].

2.3 Zur Entwicklung der Informationsfreiheit

im Berichtszeitraum

In den letzten zwei Jahren hat sich die Informationsfrei-
heit national wie international weiterentwickelt. Bis aber
wirklich iiberall die Transparenz der Staatsverwaltung die
Regel ist, wird noch viel Zeit vergehen.

2.3.1 Die Informationsfreiheit im

parlamentarischen Raum

Der Deutsche Bundestag hat sich im Berichtszeitraum
mehrfach mit der Informationsfreiheit und dem IFG be-
schdftigt.

Immer wieder standen in den letzten zwei Jahren Fragen
und Probleme der Informationsfreiheit und des IFG auf
der Tagesordnung des Deutschen Bundestages und seiner
Ausschiisse.

2.3.1.1 Reaktionen auf meinen ersten
Tatigkeitsbericht

Am 8. April 2008 habe ich dem Présidenten des Deut-
schen Bundestages meinen 1. Tétigkeitsbericht zur Infor-
mationsfreiheit fiir die Jahre 2006 und 2007 (Bundestags-
drucksache 16/8500) iibergeben, den der Deutsche
Bundestag am 29. Mai 2008 in erster Lesung zusammen
mit meinem 21. Tétigkeitsbericht zum Datenschutz be-
handelt und an eine Reihe von Ausschiissen {iberwiesen
hat. Eine vertiefte Diskussion fand dann aber nur im Sep-
tember 2008 im Unterausschuss fiir Neue Medien statt.
Nachdem das federfiihrende Bundesministerium des In-
nern dort noch erklért hatte, keine Stellungnahme abge-
ben zu wollen, wurde dann doch im Jahre 2009 dem In-
nenausschuss eine Stellungnahme der Bundesregierung
zu meinem 1. Tédtigkeitsbericht zur Informationsfreiheit
vorgelegt, der dieses Thema darauthin im Juni 2009 be-
handeln wollte. Zur Vorbereitung dieser Sitzung hatte ich
noch einmal schriftlich darauf hingewiesen, dass es Pro-
bleme bei der Abgrenzung der verschiedenen Informa-
tionszugangsregelungen im IFG, UIG und VIG gebe, de-
ren Anwendungsbereiche sich teilweise liberschnitten.
Auch die jeweiligen Ausnahmeregelungen seien unter-
schiedlich geregelt und fithrten zu einer uneinheitlichen
Rechtsprechung. Eine Vereinheitlichung der Informa-
tionszugangsregelungen, eine Beschrinkung der Ausnah-
metatbestinde und eine Evaluierung dieser gesetzlichen
Regelungen seien dringend geboten.

Zu einer Diskussion meines Tétigkeitsberichts und dieser
Vorschldge im federfithrenden Innenausschuss ist es dann
aber nicht mehr gekommen. Wegen des Endes der Legis-
laturperiode wurde von der Berichterstattung vielmehr
gemdfl § 80 Absatz 3 Satz 2 der Geschiftsordnung des
Deutschen Bundestages abgesehen.

Dies bedauere ich besonders, weil dadurch auch die Frage
einer Evaluierung des IFG durch die Bundesregierung
nicht erdrtert werden konnte. Diese war urspriinglich in
§ 14 IFG fiir das Jahr 2009 vorgesehen. Durch eine feh-
lerhafte redaktionelle Anpassung dieser Norm bei der
Streichung der urspriinglich vorgesehenen Befristung des
Gesetzes lduft diese Vorschrift aber jetzt ins Leere. Der
Deutsche Bundestag konnte die Bundesregierung indes
jederzeit zu einer Evaluierung des IFG auffordern, die
dann Grundlage fiir eine Uberarbeitung des Gesetzes sein
konnte.

2.3.1.2 Stellungnahme der Bundesregierung

Die Bundesregierung hat 2009 dem Innenausschuss des
Deutschen Bundestages eine Stellungnahme zu meinem
Tatigkeitsbericht zugeleitet. Darin kommt sie insgesamt
zu einer positiven Bilanz und stiitzt sich dabei in allge-
meiner Form auf die von mir vorgenommene Einschét-
zung. In den von mir angesprochenen konkreten Punkten
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kommt sie aber durchgéngig zu einer anderen Bewertung.
Dies gilt nicht nur fiir alle von mir ausgesprochenen Be-
anstandungen, sondern auch tiberall dort, wo ich einzel-
fallbezogen Kritik am Behordenverhalten geiibt oder auf
von mir beobachtete Tendenzen bei der Anwendung des
IFG hingewiesen habe.

Auch bei den von mir geschilderten Rechtsproblemen wi-
derspricht sie iiberwiegend meiner Einschétzung. Dies ist
sicher ein Stiick weit der unterschiedlichen Rollenvertei-
lung geschuldet. Bei meiner Arbeit betrachte ich mich
aber als neutralen Mittler, der versucht, auflergerichtlich
zwischen verschiedenen Positionen zu vermitteln und auf
die Einhaltung des gesetzlich eingerdumten Informations-
zuganges zu achten. Dabei hatte und habe ich auch immer
die berechtigten Interessen der Verwaltung im Blick, so-
weit sie auf die vom Gesetzgeber definierten Ausnahme-
griinde gestiitzt werden konnen. Ich hitte es deswegen
begriiit, wenn die Bundesregierung etwas offener auf die
von mir dargestellten Probleme und Rechtsfragen einge-
gangen wire. Eine Evaluierung entsprechend § 14 IFG
halte ich nach wie vor fiir erforderlich.

2.3.1.3 Anfragen und Antrage im
parlamentarischen Raum

Unabhéngig von meinem Téatigkeitsbericht und meiner ei-
genen Arbeit hat sich der Deutsche Bundestag im Be-
richtszeitraum mit zahlreichen Anfragen und Antrdgen
zur Informationsfreiheit beschiftigt. Neben miindlichen
und schriftlichen Fragen einzelner Abgeordneter gab es
insgesamt fiinf Kleine Anfragen, zwei Antrdge und eine
Gesetzesinitiative.

So stellte die FDP-Fraktion am 23. April 2008 den Antrag
,Vollzug des Informationsfreiheitsgesetzes verbessern®
(Bundestagsdrucksache 16/8893) und die Fraktion BUND-
NIS 90/DIE GRUNEN am 12. November 2008 den An-
trag ,,Informationsfreiheitsgesetz konsequent weiterent-
wickeln* (Bundestagsdrucksache 16/10880). Beide An-
trige wurden am 13. Mai 2009 im Bundestagsplenum
behandelt.

Die Kleine Anfrage der Fraktion BUNDNIS 90/
DIE GRUNEN vom 23. Januar 2008 ,,Bilanz der Anwen-
dung des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes fiir
das Jahr 2007 (Bundestagsdrucksache 16/7876) wurde
von der Bundesregierung am 8. Februar 2008 beantwortet
(Bundestagsdrucksache 16/8004). Die Kleine Anfrage
der FDP-Fraktion ,,Freigabe von Akten der Bundesregie-
rung” (Bundestagsdrucksache 16/11079) beantwortete
die Bundesregierung am 12. Dezember 2008 (Bundes-
tagsdrucksache 16/11354). Am 28. Januar 2009 brachte
die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN die Kleine
Anfrage ,,Bilanz des Informationsfreiheitsgesetzes des Bun-
des fiir das Jahr 2008 (Bundestagsdrucksache 16/11709)
ein, die am 6. Februar 2009 beantwortet wurde (Bundes-
tagsdrucksache 16/11851). Kurz darauf folgte am 28. Ja-
nuar 